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Liste der Sachverständigen 

Kristin Blasche1 
Ørsted Germany GmbH 
A-Drs. 20(25)630 

Dr. Eva Bode2 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
Teilnahme digital 
A-Drs. 20(25)635 

Dieter Böhme3 
Diplom-Physiker 
keine Stellungnahme 

Tetiana Chuvilina4 
Leiterin Politik 
TenneT TSO GmbH 
A-Drs. 20(25)636 (gemeinsame Stellungnahme mit Amprion) 

Dr. Guido Hermeier5 
Leiter Recht Netzinfrastruktur, Naturschutzfachliche Kompensation  
und Leitungsrechte 
Amprion GmbH 
A-Drs. 20(25)636 

Bastian Olzem6 
Geschäftsbereichsleiter 
Geschäftsbereich Erzeugung und Systemintegration 
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1 Benannt durch die Fraktion der SPD 
2 Teilnahme aufgrund von § 69a Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundestages 
3 Benannt durch die Fraktion der AfD 
4 Benannt durch die Fraktion der SPD 
5 Benannt durch die Fraktion der CDU/CSU 
6 Benannt durch die Fraktion der CDU/CSU 
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Felix Schmidt7 
Policy Advisor Climate and Energy 
WWF Deutschland 
A-Drs. 20(25)633 

Stefan Thimm8 
Geschäftsführer 
Bundesverband der Windenergie Offshore e.V. 
A-Drs. 20(25)632 

Prof. Dr. Henning Vöpel9 
Vorstand sop / Stiftung Ordnungspolitik 
Direktor cep/ Centrum für Europäische Politik 
A-Drs. 20(25)631 

Urs Wahl10 
Senior Manager Politik und Regierungsangelegenheiten 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
A-Drs. 20(25)627 

 

 
7 Benannt durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
8 Benannt durch die Fraktion der SPD 
9 Benannt durch die Fraktion der FDP 
10 Benannt durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Anhörungsgegenstand 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der  
EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den Bereichen 
Windenergie auf See und Stromnetze und zur  
Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes 

BT-Drucksachen 20/11226, 20/11558 

Die Vorsitzende: Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie 
ganz herzlich zur heutigen öffentlichen Anhörung 
hier bei uns im Ausschuss für Klimaschutz und 
Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist 
der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Um-
setzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den 
Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze 
und zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes 
auf Bundestagsdrucksachen 20/11226, 20/11558. 
Ich begrüße im Einzelnen die Damen und Herren 
Sachverständigen, die unserem Ausschuss heute 
wiederholt ihren Sachverstand zur Verfügung stel-
len, die Kolleginnen und Kollegen des Ausschus-
ses sowie der mitberatenden Ausschüsse. Für die 
Bundesregierung, unseren Parlamentarischen 
Staatssekretär Stefan Wenzel, sowie die Fachbe-
amtinnen des BMWK, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Länder, die Vertreterinnen und Vertreter 
der Medien, sowie nicht zuletzt die Gäste, die 
heute im Saal oder auch live im Internet oder im 
Parlamentsfernsehen unserer Anhörung folgen.  
Ich möchte deshalb zu Beginn auch alle Sachver-
ständigen noch einmal vorstellen. Ich beginne mit 
Kristin Blasche von Ørsted Germany GmbH, herz-
lich willkommen, mit Dr. Eva Bode von der Bun-
desvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände. Frau Bode ist uns digital zugeschaltet, 
herzlich willkommen. Dieter Böhme, Diplom- 
Physiker, guten Tag. Tetiana Chuvilina, Leiterin 
Politik bei TenneT TSO GmbH, herzlich willkom-
men. Dr. Guido Hermeier, Leiter Recht Netzinfra-
struktur, Naturschutzfachliche Kompensation und 
Leitungsrechte bei Amprion GmbH, auch Ihnen 
einen herzlichen guten Tag. Bastian Olzem, Ge-
schäftsbereichsleiter, Geschäftsbereich Erzeugung 
und Systemintegration, BDEW Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e.V., guten Tag.  
Felix Schmidt, Policy Advisor Climate and 
Energy, WWF Deutschland, einen schönen guten 
Tag. Stefan Thimm, Geschäftsführer, Bundesver-
band der Windenergie Offshore e.V., herzlich 

willkommen. Prof. Dr. Henning Vöpel, Vorstand 
Stiftung Ordnungspolitik und Direktor Centrum 
für Europäische Politik, auch Ihnen ein herzliches 
Willkommen. Urs Wahl, Senior Manager Politik 
und Regierungsangelegenheiten bei EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG, auch Ihnen einen schö-
nen guten Tag. 

Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich fol-
gende Erläuterungen geben: 
Zunächst erhalten die Sachverständigen die Gele-
genheit für ein Eingangsstatement von jeweils drei 
Minuten. Sie kennen das, ich werde versuchen, 
auf die Zeit zu achten, dass Sie diese auch einhal-
ten. Ich werde Sie auch nicht im Satz unterbre-
chen, sondern schon darauf schauen, dass Sie zu 
Ende kommen. Anschließend folgen die Fragerun-
den. Um dies in der uns zur Verfügung stehenden 
Zeit von insgesamt zweieinhalb Stunden zu schaf-
fen, sind wir alle darauf angewiesen, dass wir uns 
kurzfassen. Ich will einschränkend sagen, wir 
müssen alle sehr pünktlich im Plenum sein und 
auch daraufhin werde ich achten, dass das noch 
gut ablaufen kann. Die Fraktionen sind daher 
übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine 
maximale Zeit für Frage und Antwort von insge-
samt vier Minuten in der ersten Runde und drei 
Minuten in den folgenden Runden eingehalten 
werden sollen. Die verbleibende Restzeit sehen 
Sie da oben auf dem Bildschirm. Die schriftlichen 
Stellungnahmen der Sachverständigen sind ver-
teilt worden und stehen online allen Interessier-
ten zur Verfügung. Das finde ich immer einen sehr 
wichtigen Hinweis für die Transparenz, die in un-
serem Ausschuss und überhaupt im Parlament 
waltet. Über die Anhörung wird deshalb auch ein 
Wortprotokoll erstellt. Daher werden die Sachver-
ständigen vor jeder Wortmeldung von mir na-
mentlich aufgerufen. Das erfolgt deswegen, weil 
das den Protokollschreibenden hilft und auch die 
digital zugeschalteten wissen, wo wir uns gerade 
befinden. Zu Beginn gebe ich den Sachverständi-
gen das Wort für eine Einführung von jeweils drei 
Minuten. 
Und nun bitte ich Frau Blasche zu beginnen. 

SV Kristin Blasche (Ørsted): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die 
Einladung. Mein Name ist Kristin Blasche und ich 
arbeite seit zwölf Jahren im Bereich Umwelt und 
Genehmigung für die Firma Ørsted. Davor habe 
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ich fünf Jahre beim BSH gearbeitet. Also, ich 
komme direkt aus der Anwendung dieses Geset-
zes und möchte hier gern aus dem praktischen 
Anwendungsbereich dazu sprechen. Vorab 
möchte ich sagen, dass mir bewusst ist, dass die 
UVP den Ruf hat, dass Genehmigungsverfahren 
total lange dauern, insbesondere bei großen Infra-
strukturprojekten. Daher kann ich nachvollziehen, 
dass man im Sinne eines beschleunigten Ausbaus 
die UVP abschaffen möchte. Aber Genehmigungs-
verfahren von Offshore-Wind-Projekten können 
nicht einfach mit anderen Projekten an Land 
gleichgesetzt werden. 

Für mich sind daher zwei Punkte bei der Umset-
zung der Beschleunigungsgebiete relevant. 
Erstens, wir haben aufgrund der im WindSeeG 
festgelegten Fristen keine Verzögerung bei der 
Projektrealisierung durch die Genehmigungsver-
fahren, sondern sie gliedern sich in die Projektpla-
nung ein. Der Baubeginn eines Projektes ist maß-
geblich vom Netzanschlusstermin abhängig. Un-
sere Probleme liegen vor allem im Bereich Liefer-
ketten und Hafeninfrastruktur, aber das ist heute 
nicht Thema. Die hier vorgeschlagene Regelung ist 
daher nicht zielführend, da sie nicht zu einer Be-
schleunigung beim Ausbau der Offshore-Wind-
energie führen wird, sondern zu einer Reduzie-
rung von Umweltschutzstandards. Dies kann wie-
derum zu neuen Planungs- und Investitionsrisi-
ken für Projektentwickler führen. 

Und zweitens, wenn wir das Genehmigungsver-
fahren nur anhand von vorhandenen Daten, wie 
es im Gesetzentwurf vorgesehen ist, also ohne flä-
chenspezifische Umweltdaten durchführen, fehlt 
uns eine wesentliche Entscheidungs- und Pla-
nungsgrundlage für das Design und das Layout 
unseres Offshore-Windparks. Dies ist problema-
tisch, denn ohne die sogenannte Basisaufnahme 
wissen wir nicht, was wir vor Ort an Baugrund 
oder zu schützenden Arten und Lebensraum vor-
finden. Selbst wenn wir die Daten freiwillig erhe-
ben, würden diese nicht in das Genehmigungsver-
fahren eingebunden werden. Daraus folgen Unsi-
cherheiten und somit Risiken in der Planung 
durch spätere Änderungen am Layout oder späte 
Anordnung von Minderungsmaßnahmen. Aus 
Projektentwicklersicht ist es normal, mit Risiken 
zu arbeiten. Dennoch gilt, je früher diese Risiken 
bekannt sind, umso besser kann man ihnen mit 
Maßnahmen begegnen. Dies hat große 

Auswirkungen auf die Investitionssicherheit. 

Nun liegen uns konkrete Vorschläge zur Anpas-
sung vor. Diese schlagen unter anderem eine 
Kannbestimmung für UVPs vor. Das stellt für 
mich als jemanden, der mit dem neuen Gesetz 
praktisch arbeiten muss, das Mindestmaß an Um-
weltschutzstandards dar. Ich bin keine Juristin, 
wie gesagt, daher kann ich nicht beurteilen, in-
wiefern eine optionale Einreichung einer UVP ge-
setzlich möglich ist. Es wäre jedenfalls wün-
schenswert, denn die UVP ist ein bewährtes In-
strument, um Umweltauswirkungen zu erfassen 
und zu prognostizieren zu Beginn des Verfahrens. 

Die Vorsitzende: Punktlandung. Vielen Dank. Ich 
rufe auf, digital, Frau Dr. Eva Bode. 

SV Dr. Eva Bode (Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände): Können Sie mich hören? 
Sehr gut. 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die 
Möglichkeit, zum vorliegenden Gesetzentwurf 
Stellung zu nehmen und vor allem auch für die 
Möglichkeit, heute digital teilzunehmen. Die um-
zusetzende EU-Richtlinie hat zum Ziel, den Aus-
bau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Die-
ses Ziel unterstützen die kommunalen Spitzenver-
bände ausdrücklich. Denn um die Energiewende 
auf Kurs zu halten, braucht es Vereinfachungen 
bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. 

Den vorliegenden Gesetzentwurf begrüßen wir 
grundsätzlich, möchten aber auf einen Punkt 
heute besonders hinweisen. Der Gesetzentwurf 
verweist an verschiedenen Stellen auf den Vor-
rang von Erdkabeln gegenüber Freileitungen. Ak-
tuell herrscht eine Diskussion über die Vorzüge 
von Erdkabeln gegenüber Freileitungen, in der es 
zumeist um die Mehrkosten geht, mit denen die 
Erdverkabelung verbunden ist. Wir setzen uns für 
den Einsatz von Erdkabeln beim Ausbau der Über-
tragungsnetze ein, weil die Energiewende nur ge-
lingen kann, wenn sie dort, wo der Ausbau statt-
findet, in den Städten, in den Gemeinden und in 
den Landkreisen, auf breite Akzeptanz stößt und 
Erdkabel in der Regel einen geringeren Eingriff in 
das Lebensumfeld der Betroffenen bedeuten. Die 
Begründung zur Einführung des Erdkabelvorrangs 
in 2015 war die Beschleunigung des Netzausbaus, 
dieselbe Zielsetzung wie im vorliegenden 
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Gesetzentwurf. Aus kommunaler Sicht darf zwar 
nicht vernachlässigt werden, den Netzausbau so 
kostenverträglich wie möglich umzusetzen. Die 
Kosten der Energiewende dürfen nicht aus dem 
Ruder laufen. Mit der Zielsetzung der Beschleuni-
gung verliert aber ein reines Kostenargument An-
schlagkraft. Daher bitten die kommunalen Spit-
zenverbände um Berücksichtigung und Aufrecht-
erhaltung des gesetzlich verankerten Erdkabelvor-
rangs. Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Ich bedanke mich. Sie konnten 
nicht sehen, dass wir Sie irgendwann nicht mehr 
sehen konnten, aber wir haben Sie sehr gut ver-
nommen. Ich rufe jetzt auf Herrn Dieter Böhme. 

SV Dieter Böhme: Sehr geehrte Damen und Her-
ren, ich war auf vier Minuten eingestellt. Ich 
werde etwas zur Physik sagen. Die Physik hat 
auch irgendwas mit der Stromversorgung zu tun. 
Energie ist nicht erneuerbar. Es ist nur in anderer 
Form umwandelbar. Die Primärenergie der Wind-
räder ist die kinetische Energie des Windes diese 
und den physikalischen Wirkungsgrad begrenzen 
die maximal umsetzbare elektrische Leistung, 
auch Nennleistung genannt. Windräder je nach 
Onshore oder Offshore haben deshalb nur eine 
mittlere Leistungsdichte von circa 40 bis etwa 
100 Watt pro Quadratmeter Rotorfläche, was der 
Leistung klassischer Glühlampen entspricht, ohne 
dass man den Strom großtechnisch speichern 
kann. Die sehr geringe Leistungsdichte der Wind-
kraft würde Milliarden Quadratmeter Rotorfläche 
für eine Energiewende erfordern. Deutschland 
und seine Küsten würden in einen einzigen Wald 
von 100 000 Windrädern verwandelt. Windräder 
nehmen sich gegenseitig den Wind weg und be-
grenzen die entnehmbare Energie. Windkraft kan-
nibalisiert sich bei weiterem Ausbau zunehmend 
selbst. Es ist auch ein Märchen für Erwachsene, 
dass hochvolatile Windräder so und so viele 
Haushalte versorgen oder Kernkraftwerke erset-
zen. Was sich summiert, sind die Umweltfolgen, 
wie zum Beispiel auch Infraschall im Offshore-Be-
reich für Meerestiere. 

Das Stromnetz: Mit dem Ausbau der Stromnetze 
geht es nicht nur darum, im Norden zufällig durch 
die Gunst des mit Wind erzeugten Flatterstrom in 
den Süden zu schicken, sondern auch ihn zur 
Verklappung ins Ausland zu entsorgen. Eine 
Stromversorgung erfordert aber nicht nur den 

Transport von Energie, sondern setzt System- 
leistungen voraus, wie Frequenzhaltung, Sekun-
denreserve, phasengerechte Einspeisung, Blind-
leistungskompensation, Schwarzstartfähigkeit, 
usw. Ich kürze es etwas ab. Das ultimative Mittel 
ist dann der Lastabwurf, um das Netz zu stabili-
sieren. 

Die Wasserstofftechnologie: Es erfolgt die Um-
wandlung universell verwendbarer elektrischer 
Energie in einfache chemische Bindungsenergie 
des Wasserstoffs, welche großtechnisch nur durch 
Wärmekraftmaschinen wieder in elektrische Ener-
gie gewandelt werden kann. Dadurch verringert 
sich der Wirkungsgrad auf kleiner 0,2. Es gibt 
viele Probleme mit dem Wasserstoff, auf die ich 
gerne eingehen kann. 

Die Alternativlosigkeit der Senkung von CO2-
Emissionen. Es genügt ein Blick in das Pariser Ab-
kommen, Artikel 4 Absatz 4. Dort werden entwi-
ckelte Länder wie Deutschland und Entwicklungs-
länder wie China und Indien unterschieden. Letz-
tere brauchen nichts zu tun, sondern sollen nur 
ermutigt werden. So baut China aktuell etwa 300 
neue Kohlekraftwerke auf dem Globus. Die haben 
offensichtlich auch keine Angst vor einer Klima-
katastrophe, da auch mehr CO2 Voraussetzung für 
das Leben auf der Erde ist, für die Photosynthese. 
Mehr CO2 kann immer weniger bewirken, was be-
reits der dritte Bericht der Enquete-Kommission 
des Bundestages von 1990 festgestellt hat. Falls 
gewünscht, habe ich auch noch eine schöne Ge-
schichte um einen Physik-Nobelpreisträger. 

Punktlandung. Fast. Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit und freue mich auf Ihre Fragen. 

Die Vorsitzende: Ich rufe auf Frau Tetiana  
Chuvilina. 

SV Tetiana Chuvilina (TenneT): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete, auch ich bedanke mich, dass ich heute 
die Gelegenheit erhalte, Stellung zu nehmen zu 
dem vorliegenden Gesetzentwurf. 

Vielleicht so viel vorab. Wir, ich denke, ich kann 
hier wirklich im Namen aller vier Betreiber spre-
chen, begrüßen sehr diese zügige Umsetzung der 
RED III-Verordnung. Schon die Vorgängerverord-
nung, die Notfallverordnung hat einen massiven 
Beschleunigungseffekt ausgelöst, bei Planungs- 
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und Genehmigungsverfahren, das den Netzausbau 
beschleunigt. Wir freuen uns sehr, dass diese Re-
gelungen jetzt verstetigt werden. 

Natürlich haben wir auch Punkte, die wir anzu-
merken haben, ich will mich jetzt auf die drei 
wichtigsten fokussieren. So gut wir die Regelun-
gen insgesamt finden, haben wir gemerkt, dass die 
Bundesregierung auf dem Weg zwischen Referen-
tenentwurf und Kabinettsentwurf etwas der Mut 
verlassen hat. Auf jeden Fall ist man hier dem 
Wunsch der Länder nachgekommen und hat aus 
dieser verpflichtenden Umsetzung der Infrastruk-
turgebiete eine optionale Regelung gemacht. Kon-
kret bedeutet es, dass einzelne Länder sich frei-
willig entscheiden können, von den beschleunig-
ten Effekten der RED III nicht zu profitieren und 
die Genehmigungsverfahren wie gehabt durchzu-
führen. 

Das sehen wir sehr, sehr kritisch, weil es für uns 
auch als Vorhabenträger einen Flickenteppich von 
Genehmigungsverfahren in Deutschland bedeutet. 
Deswegen würden wir gerne an Sie appellieren, 
das wieder zu ändern, dass wir einen Genehmi-
gungsstandard haben für Bund und Länder, der 
Genehmigungsverfahren und die Arbeit verein-
facht und macht es auch den Gutachtern einfa-
cher. Sollte es bei dieser optionalen Regelung blei-
ben, dann wäre es aus unserer Sicht besonders 
wichtig, dass wir zumindest eine Frist bekommen, 
dass die Länder zumindest eine Frist auferlegt be-
kommen, bis wann sie diese Entscheidung treffen 
müssen. Wir halten eine Monatsfrist nach der No-
vellierung des Bundesbedarfsplangesetzes für an-
gemessen, denn dann können wir Vorhabenträger 
relativ zügig die Gutachter beauftragen und wis-
sen auch, welchen Auftrag sie bekommen und 
welche Untersuchungen sie zu machen haben. 

Der zweite wichtige Punkt ist die Bauphasenrege-
lung. So gut wir das finden, dass wir in der Ge-
nehmigungsphase Arten- und Gebietsschutz nicht 
mehr so detailliert untersuchen müssen, so kri-
tisch sehen wir die wachsweichen Formulierun-
gen bei der Bauphasenregelung. Aus unserer Sicht 
muss die Gesetzgebung aus einem Guss sein, so 
gibt es auch die Verordnung her. Das bedeutet 
konkret, dass was wir im Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren nicht untersuchen, uns auch nicht 
in der Bauphase schaden kann. Momentan ist die 
Formulierung so, dass es für den Baggerfahrer, der 
für uns die Trasse baut, nicht ganz klar ist, was 

passiert, wenn er auf eine Art trifft, die wir nicht 
detailliert untersucht haben. 

Deswegen wäre hier eine klarere Formulierung 
sehr wichtig, dass der Wegfall der Prüfung in der 
Genehmigungsphase bei Arten- und Gebietsschutz 
auch für die Bauphase gilt. Ähnlich ist es auch 
mit der Eingriffsregelung, denn das, was wir nicht 
prüfen in der Genehmigungsphase, sollten wir na-
türlich auch nicht prüfen und kartieren bei der 
Festlegung der Minderungsmaßnahmen. Auch 
hier würden wir uns dafür aussprechen, dass wir 
die Minderungsmaßnahmen auf einer übergeord-
neten Ebene festlegen und nicht im detaillierten 
Projektbereich. Das würde weiter zu sehr großer 
Beschleunigung führen. Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Ich bedanke mich auch und rufe 
auf Dr. Hermeier von Amprion. 

SV Dr. Guido Hermeier (Amprion): Frau Vorsit-
zende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete, guten Morgen und herzlichen Dank, dass ich 
die Gelegenheit habe, hier für die Amprion zu 
dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. 

Zunächst einmal, auch wir begrüßen sehr die zü-
gige Umsetzung der erneuerbaren Richtlinie. Wir 
sind davon überzeugt, dass das ein sehr wichtiger 
Baustein ist, um hier das Tempo des Netzausbaus 
dauerhaft hochzuhalten. Weiterhin begrüßen wir 
auch, dass durch Artikel 4 des Gesetzentwurfs der 
NordOstLink und der Rhein-Main-Link vorgezo-
gen in das Bundesbedarfsplangesetz aufgenom-
men werden soll. Dadurch werden die Planungs-
grundlagen für diese Vorhaben festgeschrieben. 
Das ist sehr wichtig für uns, denn konkret werden 
wir in drei Wochen den vollständigen Antrag für 
die Durchführung der Planfeststellung für den 
Rhein-Main-Link bei der Bundesnetzagentur ein-
reichen. 

Deswegen ist auch insofern ein zügiges Fortgehen 
des Gesetzgebungsverfahrens für uns besonders 
wichtig. Auch ich muss mich leider der Kritik 
meiner Vorrednerin etwas anschließen und 
möchte die Punkte kurz noch etwas weiter aus-
führen. Die Ermessensregelung, die es der zustän-
digen Behörde anheimstellt, zu entscheiden, ob 
sie ein Infrastrukturgebiet ausweist oder nicht, ist 
rechtssystematisch fragwürdig. Sie schaffen damit 
ein Rechtsrisiko, weil eine Ermessensentschei-
dung muss auch ermessensfehlerfrei getroffen 
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werden und sie ist insofern überprüfbar. Das Bun-
desverwaltungsgericht wird sich also später ganz 
am Ende als allererstes der Frage widmen, ob 
denn hier zu Recht auf die Ausweisung eines Inf-
rastrukturgebietes verzichtet wurde oder nicht 
oder je nachdem wie vorgegangen wurde umge-
kehrt. Denn jeder Kläger wird zunächst einmal die 
Behauptung aufstellen, dass natürlich er gar nicht 
betroffen wäre, wenn diese erste ganz grundle-
gende Entscheidung anders getroffen wurde. 

Zweitens, solange wir diese Entscheidung von der 
zuständigen Behörde nicht haben, wissen auch 
wir als Vorhabenträger gar nicht, was wir planen 
sollen, ob wir zum Beispiel entsprechende um-
weltfachliche Untersuchungen beauftragen müs-
sen oder nicht. Insoweit ist es aus unserer Sicht 
dringend empfehlenswert, hier von der Ermes-
sensregelung Abstand zu nehmen und eine ver-
pflichtende Regelung vorzusehen. 

Der zweite Punkt, auch den hat meine Vorredne-
rin schon angesprochen, ist die Bauphasenrege-
lung. Der Gesetzentwurf enthält hier keine konse-
quente Eins-zu-eins-Umsetzung der europarechtli-
chen Vorgaben. Das Europarecht unterscheidet 
nicht zwischen den Erleichterungen zwischen der 
Genehmigungsphase und den Erleichterungen für 
die Bauphase. Hier wird tatsächlich zulasten der 
Bauphase eine nur teilweise Erstreckung der Er-
leichterungen vorgenommen, was zu Verzöge-
rungsrisiken in der Bauphase führt und ganz zu 
schweigen von der Verlagerung der Verantwor-
tung auf den Baggerfahrer, die Einhaltung der ent-
sprechenden Artenschutzvorgaben einzuhalten. 
Da darf man nicht vergessen, da geht es am Ende 
immer auch um Ordnungswidrigkeiten, die ent-
sprechend verletzt werden können. 

Der dritte Punkt ist in der Praxis eine sehr wich-
tige Fallkonstellation, die ebenfalls noch gar nicht 
umfasst ist, und zwar ist es die Mitnahme von 
110-kV-Leitungen. Stand jetzt haben wir sehr häu-
fig, dass wir 110-kV-Leitungen auf einem Mehr-
fachgestänge mitführen, für die aber die umwelt-
fachlichen Erleichterungen jetzt nicht greifen wür-
den. Wir müssten also dann für die 110-kV-Lei-
tungen diese Untersuchungen anstellen, obwohl 
wir sie für die eigentlichen Höchstspannungslei-
tungen als solches nicht bräuchten. Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Ich rufe auf Bastian 
Olzem vom BDEW. 

SV Bastian Olzem (BDEW): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete, vielen Dank, dass ich für den BDEW 
als Sachverständiger hier zur Anhörung über die 
RED III-Umsetzung unsere Aspekte vortragen darf. 

Zunächst einmal ist die Offshore-Wirtschaft ein 
wichtiger Zweig für die maritime Wirtschaft, für 
Arbeitsplätze und Steuern. Auch Werften und Hä-
fen profitieren davon, von diesem neuen Wirt-
schaftszweig, und wir begrüßen, dass mit der 
RED III ein wichtiger Beitrag für die Beschleuni-
gung des rechtssicheren Offshore-Zubaus gelegt 
wird. 

Positiv ist auch, dass zügig hier Flächen ausgewie-
sen worden sind als Beschleunigungsgebiete, also 
über die Festlegung im Flächenentwicklungsplan. 
Aber es muss eben so sein, dass bereits auktio-
nierte Flächen davon ausgenommen werden. Das 
heißt, wo die Auktionen schon stattgefunden ha-
ben, da ist im Prinzip der Bestandsschutz zu wah-
ren. 

Bei der Artenschutzprüfung ist es uns wichtig, 
dass die weiterhin auf die streng geschützten Ar-
ten beschränkt bleibt und das Artenspektrum 
nicht erweitert wird. Und in Bezug auf die Be-
schleunigung für den Netzausbau knüpfe ich ein 
Stück weit an meinen Vorredner an. Wir sehen, 
dass also die Privilegien, die Beschleunigungsef-
fekte auch auf 110-kV-Ebene ausgeweitet werden 
sollten, wenn der Vorhabenträger, also in dem 
Fall der Netzbetreiber, einen entsprechenden An-
trag stellt für planfeststellungsbedürftige 110-kV-
Freileitungen. Wir könnten also den Beschleuni-
gungseffekt aus dem Übertragungsnetz auf die 
nächste Stufe, also die 110-kV-Ebene im Verteil-
netz ausweiten. 

Was wir kritisch sehen, ist eine pauschale Aus-
gleichszahlung, wenn auch schon Verringerungen 
der Auswirkungen auf die Umwelt nachgewiesen 
worden sind oder Maßnahmen ergriffen worden 
sind. Das ist eine Verteuerung der Offshore-Wind-
energie, die so pauschal nicht richtig ist. Wir wür-
den es begrüßen, wenn die Delta-Prüfung neben 
den UVP-Schutzgütern auch ebenfalls die Prüfung 
von Artenschutz und Natura 2000 miteinschlie-
ßen würde. Das würde noch mal eine zusätzliche 
Beschleunigung in den Verfahren bringen. Infra-
strukturgebietsausweisung, da sind wir sehr stark 
dafür, das Behördenermessen einzuschränken, 
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also mindestens eine zeitliche Fristvorgabe zu ma-
chen, dass also hier das nicht länger als einen Mo-
nat dauert und möglicherweise auch dieses auf 
die Landesbehörden zu beschränken, sonst haben 
wir hier möglicherweise keine Beschleunigung, 
sondern eine Verzögerung im Verfahren. 

Klarzustellen ist auch das Vorhaben in Infrastruk-
turgebieten, dass für diese keine Raumverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. Andersherum, 
wenn bereits Raumverträglichkeitsprüfungen an-
gefangen oder abgeschlossen worden sind, dass 
das auf jeden Fall zu berücksichtigen ist bei der 
Ausweisung von den Infrastrukturgebieten. Zur 
Frist der UVP ist schon etwas gesagt worden Da 
schließen wir uns an, dass es rechtssicher ist, die-
ses in eine Kann-Regelung und nicht den obligato-
rischen Wegfall hier vorzusehen. Dankeschön. 

Die Vorsitzende: Ich bedanke mich und rufe Felix 
Schmidt vom WWF auf. 

SV Felix Schmidt (WWF Deutschland): Sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete, wir bedanken uns für die 
Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Deutschland steht in der Pflicht, die Emissionen 
von Kohlenstoffdioxid bereits bis zum Jahr 2030 
massiv zu reduzieren. Dazu muss der Ausbau der 
Erneuerbaren entschlossen vorangetrieben wer-
den. Entsprechende Maßnahmen will der EU-Ge-
setzgeber jetzt mit der Umsetzung der RED III un-
ter anderem für die Offshore-Windenergie auf den 
Weg bringen. Das Ziel, die erneuerbaren Energien 
auszubauen, begrüßen wir ausdrücklich. Bei der 
Umsetzung der EU-Richtlinie schießt der Gesetz-
geber im Kabinettsentwurf aus unserer Sicht je-
doch an einigen Stellen über das Ziel hinaus. 

Das WindSeeG wird in seiner Planungssystematik 
hierdurch nicht übersichtlicher, sondern unserem 
Verständnis nach rechtsunsicher. Es ist deshalb 
essenziell, dass die Umsetzung der RED III für die 
Offshore-Windenergie nicht zu einer Absenkung 
von Umweltstandards führt. Mit dem Kabinetts-
entwurf ist das aus unserer Sicht noch nicht si-
chergestellt. 

Folgende Punkte sollten deshalb beachtet werden. 
Das Verfahren zum Ausbau der Offshore-Wind-
energie ist bereits beschleunigt. Die zentrale Vor-
untersuchung ist im WindSeeG explizit als 

Beschleunigungsinstrument verankert, sogar mit 
kürzeren Fristen, als es die RED III vorgibt. Die 
UVP gliedert sich in dieses Verfahren sinnvoll ein 
und ist in der Praxis auch kein Hemmnis für den 
Ausbau der Offshore-Windenergie. Umweltprü-
fungen sind auch bereits abgestuft. Doppelprüfun-
gen sollen vermieden werden. 

Beschleunigt werden muss außerdem nach RED III 
nur, soweit das erforderlich ist. Es gibt hier einen 
Ermessensspielraum, den die RED III ermöglicht. 
Maßgeblich sind die 2030er-Ziele, die aus unserer 
Sicht mit dem Flächenentwicklungsplan 2023 be-
reits hinreichend gesichert sind. Der Paragraf 8a 
aus dem Solarpaket, der jetzt ins WindSeeG 
kommt, senkt das Schutzniveau ohne Not deutlich 
ab, weil fast alle Bestandsgebiete in Beschleuni-
gungsgebiete umgewandelt werden. Beschleuni-
gungsgebiete sollen aber unserem Verständnis 
nach, die Ausnahme bleiben. Auf all diesen Flä-
chen entfalten jetzt selbst erhebliche Umweltaus-
wirkungen keine Sperrwirkung mehr, obwohl teils 
auch sensible Gebiete betroffen werden. 

Zudem führt der Paragraf 8a die zentrale Vorun-
tersuchung in die Bedeutungslosigkeit. Die sensib-
len Gebiete sind als solche zudem bislang noch 
nicht planerisch geregelt und im Kabinettsentwurf 
auch zu eng definiert. 

Bei der Rechtssicherheit sehen wir Probleme, bei-
spielsweise mit Blick auf die Beschränkung der 
strategischen Umweltprüfungen auf das FFH-Re-
gime bei einer umgekehrten Beweislast und auch 
einem Widerspruch zwischen Verfahren und Prü-
fung des Umweltrechts. Aus unserer Sicht braucht 
es daher mindestens folgende Anpassungen, um 
Schutzstandards und Rechtssicherheit zu verbes-
sern. Erstens den Erhalt der Umweltverträglich-
keitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prü-
fung im Rahmen der sogenannten Schutzverstär-
kung. Insbesondere für neue Beschleunigungsge-
biete ist das rechtlich möglich und mit Blick auf 
die Datenbasis für Minderungsmaßnahmen auch 
sinnvoll. 

Zweitens gilt es beim Paragrafen 8a WindSeeG das 
Volumen von Beschleunigungsgebieten einzu-
grenzen, indem sie an zentral voruntersuchte Flä-
chen angeknüpft werden und sensible Gebiete 
ausschließen. Drittens darf die strategische Um-
weltprüfung nicht auf das FFH-Regime beschränkt 
werden, sondern muss alle Schutzgüter der SUP-
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Richtlinie und des UVPG berücksichtigen. Und 
schließlich müssen sensible Gebiete sorgfältig auf 
Basis von Sensitivitätsanalysen und dem Einver-
nehmen mit dem BfN ausgewiesen werden. Der 
Ausbau der Offshore-Windenergie sollte in dem 
Zug als lernendes System verstanden werden, so-
dass neue Erkenntnisse auch gut in den weiteren 
Ausbau einfließen können. Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Danke auch von mir. Ich rufe auf 
Stefan Thimm vom BWO. 

SV Stefan Thimm (BWO): Sehr geehrte Frau Vor-
sitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete auch von Seiten des BWO, herzlichen 
Dank für die Einladung und die Möglichkeit zur 
heutigen Stellungnahme. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die 
sogenannten Beschleunigungsflächen aus der 
RED III auch in das WindSeeG überführt werden 
und Ziel des Gesetzgebers ist dabei die Beschleu-
nigung von Genehmigungsverfahren. Das ist et-
was, was wir grundsätzlich auch unterstützen und 
ausdrücklich begrüßen. Von unserer Seite gibt es 
allerdings erhebliche Zweifel an der Beschleuni-
gungswirkung und auch an der erhofften positi-
ven Wirkung eines Wegfalls der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung. Zunächst einmal muss man da-
für wissen, dass auch die Offshore-Branche sich 
sehr stark für den naturverträglichen Ausbau der 
Offshore-Windenergie einsetzt und in diesem Zu-
sammenhang auch einige Studien durchführt, um 
diesen naturverträglichen und umweltfreundli-
chen Ausbau der Offshore-Windenergie zu ge-
währleisten. Die Beschleunigung der Genehmi-
gungsverfahren sehen wir ausdrücklich nicht. 
Und zwar vor dem Hintergrund, meine Vorredner 
haben das zum Teil schon angedeutet, dass die 
Umweltverträglichkeitsprüfung derzeit sehr gut in 
die Genehmigungsprozesse integriert ist und in 
die Planungsprozesse der Unternehmen integriert 
ist. 

Die Hemmnisse, die möglicherweise zu Verzöge-
rungen führen beim Ausbau der Offshore-Wind-
energie, liegen ganz woanders. Die liegen zum 
Beispiel in den Lieferketten oder in den Proble-
men der Hafeninfrastruktur oder auch beim Fach-
kräftemangel, dem wir entgegensehen. Der Flä-
chenentwicklungsplan und auch die Netzanbin-
dung bestimmen die Geschwindigkeit beim 

Ausbau der Offshore-Windenergie. Die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung wird von den Unterneh-
men der Offshore-Windenergie-Branche weitge-
hend als etwas Positives wahrgenommen. Und 
zwar, weil sie Rechtssicherheit gegeben hat in der 
Vergangenheit, aber auch, weil sie akzeptanzstif-
tende Wirkung entfaltet hat. 

Wir haben uns daher im Vorfeld dieser heutigen 
Anhörung auch schon dafür ausgesprochen, dass 
die Umweltverträglichkeitsprüfung optional bei-
behalten wird. Und wenn dies, wie wir zum Teil 
auch schon wahrgenommen haben, aus europa-
rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, 
dann würden wir empfehlen, dass stattdessen 
eine Möglichkeit zur Einreichung von Unterlagen 
wenigstens vorgesehen wird, die dann auch im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens berücksich-
tigt werden müssen. Ganz herzlichen Dank. 

Die Vorsitzende: Dankeschön. Und ich rufe auf 
Prof. Dr. Henning Vöpel. 

SV Prof. Dr. Henning Vöpel (Stiftung Ordnungs-
politik): Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, meine Damen und Herren Abgeordnete. 
Vielen Dank für die Einladung und die Möglich-
keit zu einer Stellungnahme. Ich möchte wie folgt 
zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen. Ich halte 
grundsätzlich den Gesetzentwurf für geeignet, die 
Europäische Richtlinie in nationales Recht umzu-
setzen. Sie schafft die wesentlichen Voraussetzun-
gen dafür, überhaupt die deutschen Klimaschutz-
ziele zu erreichen. Wir hatten Ende 2023 eine Ka-
pazität von 8,5 Gigawatt. Wir brauchen bis Ende 
2030 eine Kapazität von 30 Gigawatt. Das heißt, 
wir müssen hier deutlich den Zubau an erneuer-
baren Energien beschleunigen. Das wiederum ist 
die infrastrukturelle Voraussetzung für eine voll-
ständige Dekarbonisierung der deutschen Indust-
rie und Wirtschaft. Wir wissen, was dort an Ar-
beitsplätzen und Wertschöpfung hängt. 

Das heißt, dieser Gesetzentwurf oder diese Verän-
derung steht in einem hohen gesamtwirtschaftli-
chen Interesse bei angemessener Priorisierung die-
ses Ziels. Ich glaube, der Gesetzentwurf ist nicht 
blind gegenüber anderen, womöglich in Zielkon-
flikten stehenden Umweltzielen. Ich halte es für 
eine mit Augenmaß betriebene Priorisierung die-
ses wichtigen Ziels. Wirtschaftlich gibt es positive 
Effekte, einmal auf die Investitionsdynamik, die 
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damit erzeugt wird, die Investitionssicherheit und 
damit mittelbar auf die Versorgungssicherheit und 
die Preisentwicklung, die wiederum entscheidend 
ist für die Kostenentlastung von privaten Haushal-
ten und privaten Unternehmen. Insofern das als 
grundsätzliche Stellungnahme. 

Ich habe drei Anmerkungen. Ich plädiere dafür, 
dass preisbasierte Auktionsverfahren auszuweiten 
auf gleichermaßen die voruntersuchten, wie die 
nicht voruntersuchten Flächen. Ich denke im Rah-
men dieser Beschleunigung ist das eine zulässige 
weitere Vereinfachung hier womöglich auch über 
ein rein preisbasiertes Auktionsverfahren die Er-
löse zu maximieren, die wiederum geeignet sind, 
die Kosten des Netzausbaus zu tragen oder zu sub-
ventionieren, um hier auch eine weitere Kosten-
entlastung für Verbraucher zu erwirken. 

Zweitens, ich glaube, dass der im Moment als pro-
zentualer Beitrag für den Meeresnaturschutz und 
die Fischerei gezahlte Betrag als Pauschalbetrag 
geeigneter ist, denn wir müssen davon ausgehen, 
dass die Gebote und damit die Erlöse aus den 
Auktionsverfahren doch relativ volatil sind. Ich 
denke, es ist sachgemäß, hier von einem Pauschal-
betrag zur Kompensation des Meeresnaturschut-
zes und der Fischereibetriebe auszugehen. 

Drittens, und dieser Punkt ist bereits angespro-
chen worden, plädiere ich dafür, nochmal zu 
überprüfen, ob der Vorrang erdgebundener Kabel 
wirklich zur Beschleunigung beiträgt. Die Bundes-
netzagentur schätzt nach eigenem Begründen die 
Kostenersparnis bis 2030 auf 30 Milliarden Euro, 
das sind ungefähr 10 Prozent der Gesamtausbau-
kosten. Das erscheint mir doch mit Netzentgelten 
ein signifikanter Beitrag zu sein. Ich denke, wo-
möglich hat sich auch die Akzeptanz verändert, 
also eine Beschleunigung über Freileitungen 
könnte sich hier verändert haben zugunsten eines 
schnelleren Ausbaus. Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank Herr Professor  
Vöpel. Ich rufe auf Herrn Urs Wahl. 

SV Urs Wahl (EnBW): Guten Tag, sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, auch von mir, mein Name ist Urs 
Wahl von der Energie Baden-Württemberg, herzli-
chen Dank für das Privileg, hier heute Sachver-
ständiger sein zu dürfen. 

Vieles wurde schon gesagt, ich fange ein bisschen 
breiter an, also die RED III ist ein notwendiger eu-
ropäischer Rechtsakt, der ja auch der Harmonisie-
rung dient und auch einige hilfreiche Beschleuni-
gungen vorsieht. Daher begrüßen wir grundsätz-
lich den vorliegenden Gesetzentwurf, genauso wie 
das Solarpaket 1. Wir freuen uns – dass nur am 
Rande - auf das Solarpaket 2, die Einigung zum 
BImSchG und auch die RED III-Umsetzung Wind 
an Land und Solarenergie, die wir jetzt hier heute 
nicht verhandeln, die für uns als Unternehmen 
aber auch wichtig ist, weil wir ja nicht nur Offs-
hore machen. 

Mit Blick auf Offshore-Wind gilt, dass der Rechts-
rahmen WindSeeG, EnWG also Energiewirt-
schaftsgesetz, im Grunde gut ist, wir aber beden-
ken müssen, dass neue Bedingungen herrschen. 
Unter den damaligen Bedingungen wurde das 
WindSeeG gestaltet, da gab es noch kein 70-GW-
Ziel. Mit anderen Worten, ohne da jetzt episch zu 
werden, wir haben auch nach dem Bekanntwer-
den der Auktionsergebnisse im Sommer auf jeden 
Fall noch genug Themen, Auktionsdesign, Umset-
zung NZIA (Net-Zero Industry Act), schon vorher, 
die wir sozusagen in diesem hochkomplexen Be-
reich Offshore-Wind beackern müssen 

 Das sozusagen ein bisschen allgemeiner, wurde 
schon vielfach angesprochen, Beschleunigungspo-
tenzial, Windenergie auf See, grundsätzlich. Das 
ist eben auch der Punkt, das hängt am Netzan-
schluss, der Termin ändert sich nicht, egal wie ich 
das Verfahren vorher gestalte, insofern ist sozusa-
gen die Intention, eine beschleunigte Inbetrieb-
nahme von Offshore-Wind-Parks, die wird durch 
diese Regelung nicht erfüllt, und insofern, das 
passiert sozusagen jetzt auch nicht dadurch, dass 
man die UVP gänzlich abschafft, oder die Optio-
nalität oder sozusagen das Recht zum Einreichen 
von Unterlagen im Genehmigungsverfahren, das 
ist eine Position, die teilen wir mit den Kollegin-
nen und Kollegen Ørsted und unseren Verbänden, 
dass es sozusagen dadurch einfach nicht schneller 
geht und sozusagen ich nochmal an die Intention 
des Gesetzes erinnern möchte. 

Wichtig ist auch die Technologiedifferenzierung, 
also UVP hat sozusagen andere Auswirkungen 
Offshore als Onshore, aber ich sehe die Zeit, daher 
gehe ich da nicht zu weit drauf ein. Ich möchte 
noch einen Punkt anbringen, den noch keiner ge-
nannt hat, und das ist ein Vorschlag unsererseits, 
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weil wir auch Betreiber von Pumpspeicherkraft-
werken sind, wir schlagen vor, dass analog zu den 
Infrastrukturgebieten auch eine Regelung gefun-
den wird, ob jetzt in diesem Gesetzentwurf oder 
woanders, eine Beschleunigung für den Ausbau 
oder den Neubau von Pumpspeicherkraftwerken 
aufzunehmen oder zumindest in Betracht zu zie-
hen, also in Vorbach haben wir 10 Jahre Genehmi-
gung bei einem Projekt, das praktisch komplett ak-
zeptiert wird und das auch wenig Umweltauswir-
kungen hat. Danke. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank, ich danke Ihnen al-
len, liebe Sachverständige, für Ihre Eingangsstate-
ments. Wir haben jetzt Fragerunden vorgesehen, 
sechs an der Zahl und ich behalte mir vor, in der 
Anhörung inhaltlich zu schauen, ob wir die tat-
sächlich auch alle benötigen, also wenn wir uns 
umfänglich ausgetauscht haben. Das will ich auf 
gar keinen Fall beschränken, verstehen Sie mich 
da überhaupt nicht falsch, dann würde ich auch 
sagen, wir nehmen vielleicht etwas weg, vielleicht 
ist das auch ein Anreiz oder Motivation für den 
einen oder die andere. 

In der ersten Fragerunde haben wir jetzt vorgese-
hen, vier Minuten für Frage und Antwort, in der 
zweiten, aber das sage ich dann noch einmal an, 
dann drei Minuten und wir beginnen mit meinem 
Kollegen Bengt Bergt von der SPD-Fraktion. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Ganz herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende und herzlichen Dank, liebe 
Sachverständige, dass Sie da sind und sich die 
Zeit nehmen und uns hier zur Verfügung stehen. 

Das Thema Pumpspeicherkraftwerke auf hoher 
See, weiß ich nicht, das könnten wir vielleicht si-
cherlich anderswo anbringen. Meine erste Frage 
würde sich an Frau Blasche richten. Und zwar, 
sind die im Rahmen einer strategischen Umwelt-
prüfung bei der Planaufstellung erhobenen Daten 
und Informationen ausreichend für die Planung 
und Kalkulation eines Offshore-Windparks oder 
braucht es da noch weitere Erhebungen? Es war ja 
gerade schon die Rede von der Basisaufnahme 
und der möglichen Anordnung von Minderungs-
maßnahmen im Nachhinein. Da gibt es ja im Rah-
men der Planfeststellung einen Maßnahmenkata-
log. Inwieweit hilft das bei der Eingrenzung? Viel-
leicht könnten Sie dazu ein bisschen was sagen. 

Die Vorsitzende: Frau Blasche, ich rufe nochmal 
auf, nur zur Erinnerung, dass das Protokoll immer 
weiß, nicht wundern. Frau Blasche. 

SV Kristin Blasche (Orsted): Vielen Dank für diese 
Frage. Strategische Umweltprüfungen werden 
grundsätzlich auf Planebene für größere Infra-
strukturvorhaben – oder wenn ein großer Plan auf-
gestellt wird, werden diese strategischen Umwelt-
prüfungen durchgeführt. Die Datengrundlage kann 
da sehr unterschiedlich sein. In der Raumord-
nungsplanung der AWZ sieht man, das sind dann 
eher nationale Monitoringprogramme, die da als 
Daten einfließen. Das ist die eine Seite. 

Auf der anderen Seite sieht man auch eine strate-
gische Umweltprüfung bei den zentral vorunter-
suchten Flächen vom BSH (Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie). Diese Datengrund-
lage ist … – da arbeitet das BSH quasi den gesam-
ten Standardkatalog ab, den wir auch als Offshore-
Windpark-Betreiber abarbeiten würden. Da arbei-
tet das BSH sehr stark mit Standards. Seit Jahren 
wissen wir, wenn wir ein Genehmigungsverfahren 
beim BSH durchführen, dann müssen wir diese 
Standards abarbeiten. Das ist in diesem Fall bei 
den zentral voruntersuchten Flächen das BSH, die 
diese Daten dann zur Verfügung stellt. Das ist im 
Prinzip auch das, was wir tun würden. Das ist 
vollkommen ausreichend. 

Es ist, nur noch mal zur Klarstellung, wo dann der 
Sprung zum Verfahren ist. In dem Fall kann das 
BSH natürlich noch nicht wissen, wie dieser 
Windpark aussieht, den wir dort planen werden. 
Das BSH nimmt diese Flächendaten, erstellt eine 
Eignungsprüfung, die dann hoffentlich positiv 
ausfällt, anhand von Modellparametern. Das ist in 
diesem Fall im Flächenentwicklungsplan eine 15-
Megawatt-Anlage mit den entsprechenden Kabel-
längen. Es geht schon technisch sehr ins Detail. 
Im nächsten Schritt, wenn man dann so eine Flä-
che gewinnt, müsste man natürlich noch mal an 
den Stellen, wo man die Windenergieanlagen auf-
stellt, noch mal genauer den Baugrund untersu-
chen. Das ist klar, aber alles, was die Umweltda-
ten betrifft, sind wir dann vollkommen zufrieden, 
sodass es im Prinzip alles abdeckt, was wir da 
brauchen. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Das hieße, wenn ich das 
jetzt richtig verstanden habe, dass die strategische 
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Prüfung eigentlich ausreichen würde auf allen 
Flächen? 

SV Kristin Blasche (Ørsted): Bei den zentral vor-
untersuchten Flächen wäre die Voruntersuchung 
des BSH ausreichend und auch die strategische 
Umweltprüfung. Also die Daten wären ausrei-
chend. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Okay, aber auf den nicht 
voruntersuchten Flächen eben nicht? 

SV Kristin Blasche (Ørsted): Da eben nicht, weil 
die nicht voruntersucht sind. Da würde dann die 
strategische Umweltprüfung auf Grundlage von 
Nachbarflächen, Monitoring der gesamten Deut-
schen Bucht, also da würden keine flächenbezoge-
nen Daten als Grundlage vorliegen. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Dankeschön. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank für die Klarstellung. 
Ich rufe auf Mark Helfrich von der CDU/CSU-
Fraktion. 

Abg. Mark Helfrich (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den 
BDEW, an Herrn Olzem. Wie bewerten Sie die Re-
gelungen des Regierungsentwurfs im Hinblick auf 
einen zügigen Ausbau der Offshore-Elektrolyse? 
Wie sollte der Förderrahmen für die Offshore-
Elektrolyse gestaltet werden? 

Und ein zweiter Themenkomplex ist, wie bewer-
ten Sie den in der RED III-Umsetzung geplanten 
Wegfall der UVP-Pflicht? Sie hatten da so einen 
Satz angefügt an Ihre Ausführungen, der war mir 
ein bisschen zu kurz. Vielleicht, dass Sie da noch 
mal uns zwei, drei Sätze spendieren. 

Die Vorsitzende: Herr Olzem, bitte. 

SV Bastian Olzem (BDEW): Herzlichen Dank für 
die Frage. Wir sehen die Offshore-Elektrolyse als 
wichtigen Baustein, weil wir damit die Möglich-
keit haben, den Strom auch in Wasserstoff, also 
Moleküle umzuwandeln und damit den Vorteil, 
dass auch eine andere Infrastruktur nutzbar wird. 
Wir sehen, dass über eine Wasserstoffsammellei-
tung eine zusätzliche Säule der Offshore-Energie-
gewinnung geschaffen werden kann. Stichwort 
Nordsee als grünes Kraftwerk. Sicherlich ein 

wichtiger Baustein auch im Offshore-Sektor. 

Wir plädieren dafür, dass die sonstigen Energiege-
winnungsbereiche, also SEN-1, behördlich aufge-
teilt werden in mindestens zwei Bereiche, also ein 
zweistufiges Ausschreibungsverfahren, wenn dort 
dann die Förderausschreibungen hoffentlich bald 
loslaufen werden, damit wir hier erstmal mit die-
ser neuen Technologie Erfahrung sammeln kön-
nen. Das heißt, aus der ersten Ausschreibung 
dann eine Lernkurve hinbekommen für die zweite 
Ausschreibung, möglicherweise noch eine dritte 
Ausschreibung in dem Zusammenhang. Das sehen 
wir als wichtig an, um eben dann auch Kostenein-
spareffekte heben zu können und die Technolo-
gieentwicklung entsprechend voranzutreiben. 

Es sollten qualitative Kriterien herangezogen wer-
den bei der Vergabe der Fördermittel, und zwar 
für die erfolgversprechendsten und auch zeitnah 
umzusetzenden Projekte, damit wir hier auch  
einen Beitrag zum Wasserstoffhochlauf insgesamt 
in Deutschland leisten können. 

Wir als BDEW plädieren dafür, dass bei der Förde-
rung getrennt wird, zwischen H2-Offshore-Erzeu-
gung und H2-Offshore-Infrastruktur, weil wir glau-
ben, dass die H2-Infrastruktur dann effizienter ge-
managt werden kann. 

Und zur UVP-Frage, da sehen wir das wirklich 
kritisch, dass hier der Wegfall so vorgesehen ist. 
Wir sehen, dass auf den nicht zentral vorunter-
suchten Flächen eine UVP-Prüfung unerlässlich 
ist, um eben Planungsrisiken im Genehmigungs-
verfahren dann auch entsprechend zu reduzieren. 
Insofern plädieren wir dafür, und da muss dann 
eben tatsächlich auch nochmal geschaut werden, 
wie das EU-fest umgesetzt werden kann, dass also 
hier die UVP doch durchgeführt werden kann. 
Das ist gelebte Praxis, das haben wir gerade eben 
nochmal gehört. Insofern würde das nicht einen 
Beschleunigungseffekt bringen. 

Da sind auch schon Themen genannt worden, 
oder andere Themen, die die Beschleunigung wei-
terbringen können, also Stichwort Lieferketten, 
einzelne Teile, Fachkräftemangel, Repowering ist 
auch ein Thema, das ist noch nicht genannt wor-
den, was möglicherweise dann Beschleunigungs-
effekte heben könnte. 

Und vielleicht ein Thema Transparenz im Gebots-
verfahren innerhalb der Ausschreibung, dass also 
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hier Transparenz über die abgegebenen Gebote an 
die Bieter im Nachhinein hergestellt wird, damit 
auch die Bieter sehen, wie weit sie beispielsweise 
weg sind vom besten Gebot und welche qualitati-
ven Kriterien dann entsprechend zum Zuge ge-
kommen sind. Also diese Transparenz für die Bie-
tenden bietet aus unserer Sicht hier eine Verbesse-
rungsmöglichkeit. 

Die Vorsitzende: Erneute Punktlandung erreicht. 
Ich rufe jetzt auf Katrin Uhlig von BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. 

Abg. Katrin Uhlig (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ganz herzlichen Dank, herzlichen Dank an unsere 
Expertinnen und Experten für die Stellungnah-
men. Meine Frage richtet sich an EnBW. 

Sie haben eben ausgeführt, dass aus Ihrer Sicht 
keine wesentliche Beschleunigung außer bei den 
Netzanbindungspunkten aus Ihrer Sicht erfolgt. 
Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, 
wie sehen die wesentlichen Schritte aus, die es im 
Moment gibt und wo sehen Sie bei denen gegebe-
nenfalls Beschleunigungspotenzial, wenn ich Sie 
falsch verstanden habe an der Stelle? 

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, – das ist ein 
bisschen anschließend an die Ausführungen, die 
Ørsted eben gegeben hat – wenn Sie einen Wind-
park planen? Und was machen Sie ohnehin, unab-
hängig davon, was der Rechtsrahmen vorsieht? 
Und dann für uns natürlich wichtig, wie das sich 
mit dem Beschleunigungspotenzial dann ver-
schneidet. Herzlichen Dank. 

SV Urs Wahl (EnBW): Vielen Dank für die Frage, 
Frau Uhlig. Da war ich vielleicht tatsächlich ein 
bisschen unklar. Wenn wir über Beschleunigung 
sprechen, müssen wir uns zwei Arten der Be-
schleunigung angucken. Einmal die beschleunigte 
Inbetriebnahme der Offshore-Windparks. Die wie-
derum hängen am Netzanschluss, der pünktlich 
fertig ist und das Datum steht einfach. Das wird 
nicht beschleunigt, das ist an Land und bei PV ein 
bisschen was anderes, weil sozusagen das System 
da weniger komplex ist. 

Was beschleunigt würde, wenn man die UVP weg-
lässt oder – was man ja grundsätzlich sowieso 
muss, also die alte Regelung kann es nach europä-
ischem Recht dann auch nicht mehr geben, da 
würde das Genehmigungsverfahren ein bisschen 

beschleunigt werden. Allerdings nimmt die Quali-
tät etwas ab. 
Das wurde ja auch schon angeführt und je mehr 
Untersuchungsergebnisse wir der Behörde zuvor 
zur Verfügung stellen können, desto resilienter ist 
dann nachher die Genehmigung. 

Ich will jetzt keine mangelnde Ernsthaftigkeit sig-
nalisieren, aber ich würde mal ein Bild aus der 
Lebensrealität nehmen. Heiligabend steht fest, 
aber der Zeitpunkt, wann Sie den Weihnachts-
baum kaufen, der beschleunigt sozusagen das Da-
tum nicht und welche Kriterien Sie daran anle-
gen, da möchten Sie möglichst früh im Verfahren 
genau wissen, welche Anforderungen daran ge-
stellt sind und das nicht erst am 23. Dezember 
tun. Das ist das, was wir unter Rechtssicherheit 
verstehen. Wenn spät im Verfahren noch Arten 
gefunden werden, die schützenswert sind, noch 
Maßnahmen angeordnet werden, dann ist es na-
türlich weniger hilfreich, als wenn es früh im Ver-
fahren geschieht. Ich hoffe, das ist jetzt ein biss-
chen klarer. 

Und dann ist es so, dass der Umweltschutz als 
solcher so oder so nicht unter den Tisch fallen 
würde. Es gibt die, das ist ein etwas umständli-
ches Wort, Standarduntersuchung der Auswir-
kung von Offshore-Windenergie auf die Mee-
resumwelt, StUK 4. Das steht alles auch noch in 
den verschiedenen Stellungnahmen drin. Das 
sieht ja sowohl, je nachdem ob voruntersucht oder 
nicht voruntersucht, ein Basismonitoring vor, 
dann Baumonitoring, Betriebsmonitoring. Das ist 
alles sehr, sehr aufwendig. Die vier Schutzgüter, 
marine Säuger, Fische, Vögel und Benthos werden 
da untersucht, und zwar recht intensiv. Die Sorge, 
dass egal, wie nachher die Regelung zur UVP aus-
sieht, der Umweltschutz nicht hinreichend ge-
währleistet wird, die kann ich doch zerstreuen an 
der Stelle. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen 
richtig aufgenommen. 

Die Vorsitzende: Und wenn, wir haben ja noch 
mehrere Runden, Herr Wahl. Vielen Dank an die-
ser Stelle. Ich rufe jetzt auf Herrn Kotré von der 
AfD-Fraktion. 

Abg. Steffen Kotré (AfD): Ja, vielen Dank. Meine 
Frage geht an Herrn Böhme. Was sind denn so die 
grundsätzlichen Probleme der Windkraft? 
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SV Dieter Böhme: Also erstmal vielen Dank, dass 
ich als Physiker, als Einziger, etwas dazu sagen 
darf zur Stromversorgung, was ja das eigentliche 
Problem ist. Das Grundproblem aller erneuerbaren 
Energien ist die geringe Leistungsdichte, sprich 
der geringe Ertrag pro Quadratkilometer Land-
schaftsfläche. Das können Sie nur ausgleichen 
durch einen exorbitanten Landschaftsverbrauch. 
Das betrifft vor allem auch die Windkraft. 

Die Windkraft hängt ja davon ab, nicht wie der In-
genieur das Windrad entwickelt, das ist zweitran-
gig, sondern wie viel Energie der Wind anbietet. 
Und das ist, sagen wir mal, bei 10 Meter pro Se-
kunde, wir können es gerne mal ausrechnen, das 
ist fast Windstärke 6: 10 mal 10 mal 10 sind 1 000, 
also das geht mit der dritten Potenz, mal die 
Dichte der Luft, 1,2 mal 1,5, das geht in die For-
mel ein, dann haben wir 600 Watt pro Quadratme-
ter Rotorfläche, die auf das Windrad wirken, mehr 
geht nicht. 

Der Wirkungsgrad ist 0,48 maximal, da sind wir 
bei 300 Watt, die maximal bei fast Windstärke 6 
auf das Windrad einwirken. Und wenn hier im-
mer von Megawatt von Windrädern die Rede ist, 
dann ist es das, was auf dem Typenschild steht, 
aber nicht das, was das Windrad bringt. Bei Flaute 
bringt es genau 0 Megawatt. Und zwischendurch 
geht es mit der dritten Potenz der Windgeschwin-
digkeit hoch und runter. 

Also bei einem Megawatt, wenn Sie den Wind nur 
halbieren, haben Sie noch 125 Kilowatt zur Verfü-
gung. Das ist das Grundsätzliche, die hohe Volati-
lität. Wenn ich jetzt einen Teil der Frage verges-
sen habe, bitte nochmal nachfragen. 

Abg. Steffen Kotré (AfD): Das war jetzt das Prob-
lem der Windkraft mit der geringen Leistungs-
dichte, aber drumherum schließen sich sicherlich 
noch andere Probleme an, wenn Windräder in die 
Landschaft gestellt werden. 

SV Dieter Böhme: Wenn Windräder in die Land-
schaft gestellt werden, tut es grundsätzlich immer 
die Umwelt beeinflussen und je geringer die Leis-
tungsdichte, umso mehr müssen Sie die Land-
schaft zustellen. Das betrifft sowohl Onshore als 
auch Offshore, das ist vollkommen klar. Und da 
können Sie prüfen, was Sie wollen. Sie müssen ir-
gendwann Kompromisse machen und nur noch 
die geschützteren Arten oder wo auch immer und 

alle anderen ausnehmen. 

Man kann durch menschengemachte Gesetze, egal 
wer sie macht, ob das die EU oder wer es ist, 
keine Naturgesetze brechen. Ich möchte es einfach 
nur zum Protokoll geben, weil die Konsequenz 
wird sein, man kann die Gesetze der Physik nicht 
besiegen, sie werden zurückschlagen, in der einen 
oder anderen Art. Sei es mit der Destabilisierung 
des Stromnetzes, man kann auch mit volatilen 
Energien kein stabiles Stromnetz betreiben. Da 
bleibt Ihnen nur noch Lastabwurf, Sie können 
dann nur noch abschalten, was anderes geht 
nicht, weil zu jeder Millisekunde die Erzeugung 
gleich dem Verbrauch sein muss. 

Und weltweit wird die Erzeugung nach dem Ver-
brauch gesteuert, das können Sie mit Zufallsener-
gien wie Wind und Sonne nicht. Die erzeugen 
Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind 
weht, aber nicht, wenn er gebraucht wird. Also 
Destabilisierung des Stromnetzes, Sie sehen es al-
lein an den Redispatch-Maßnahmen, die Kosten 
gehen in die 2 bis 3 Milliarden Euro, die haben 
sich seit zehn Jahren um mehr als tausend Prozent 
gesteigert. 

Irgendwann fliegt Ihnen das ganze Netz quasi um 
die Ohren und wenn es einen Blackout gibt, sind 
wir in zwei Wochen im Mittelalter. Nach einer 
Woche im Chaos, nach zwei Wochen im Mittelal-
ter. Ich sage es einfach nur, damit es überhaupt 
mal jemand gesagt hat, weil Stromversorgung hat 
was mit Physik zu tun. Darüber wird aber nie ge-
redet. Deswegen muss ich das jetzt mal sagen. 
Danke. 

Die Vorsitzende: Ich rufe auf Herrn Michael Kruse 
von der FDP-Fraktion. 

Abg. Michael Kruse (FDP): Herzlichen Dank, Frau 
Vorsitzende. Ich habe jetzt schon gelernt, jeder 
Eingriff in die Natur hat eine Auswirkung und das 
ist in der Tat natürlich auch so bei Windrädern. 
Ich glaube, das ist zumindest unstreitig. Aller-
dings haben auch alle anderen Eingriffe in die Na-
tur und alles andere Handeln von Menschen Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Deswegen ist es ja 
auch sehr klug und sehr ehrenrührig, erstens, dass 
alle Experten heute da sind und uns ihre Exper-
tise zur Verfügung stellen und wir dann als Ge-
setzgeber auch eine kluge Abwägung darüber tref-
fen können, welche Form von Eingriffen wir 
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vornehmen wollen, welche Prioritäten wir auch 
setzen und in welcher Geschwindigkeit wir auch 
Projekte umgesetzt sehen wollen. 

Ich fand die Beiträge, die es hier gab, im Wesentli-
chen auch sehr hilfreich, um diesem Ziel ein 
Stück näher zu kommen. Wir sind als Gesetzgeber 
hier aus Europa aufgefordert, eine Beschleunigung 
vorzunehmen. Das hat gute Gründe. Deutschland 
ist sehr langsam, gerade beim Netzausbau hinken 
wir Jahre hinterher. Wie viele Jahre darüber strei-
ten die Gelehrten, aber diesen Streit will ich jetzt 
gar nicht vertiefen, will nur sagen, je schneller wir 
bei den erneuerbaren Kapazitäten vorankommen, 
also bei den Produktionskapazitäten, und da sind 
wir im Moment wahnsinnig schnell, desto wichti-
ger wird es, beim Netzausbau aufzuholen und 
gleichzuziehen. 

Das gesagt habend, würde ich gerne noch mal auf 
den Gedanken von Herrn Professor Vöpel zu spre-
chen kommen, zu den Freileitungen, denn da ha-
ben wir ja auch gehört, dass in den nächsten Wo-
chen Entscheidungen anstehen, Herr Profes-
sor Vöpel. Sie hatten von 30 Milliarden Euro ge-
sprochen, die hier möglicherweise eingespart wer-
den könnten. Könnten Sie noch mal im Detail er-
läutern, welche Schritte jetzt erforderlich wären 
und welche Möglichkeiten dadurch auch entste-
hen? Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Herr Vöpel, bitte. 

SV Prof. Dr. Henning Vöpel (Stiftung Ordnungs-
politik): Vielen Dank. Ich darf zunächst noch mal 
unterstützen, was Herr Kruse gesagt hat. Es ist mit 
Blick auf historische Transformationsprozesse 
ganz wesentlich, festzustellen, dass entscheidend 
für den Transformationserfolg die Pfadgeschwin-
digkeit ganz am Anfang ist. Das heißt, wir müssen 
es schaffen, infrastrukturelle Voraussetzungen 
ganz am Anfang der Transformationspfade zu bil-
den, weil das eben die Voraussetzung ist, auch für 
die Kapitalmarktfähigkeit von privaten Investitio-
nen, die wir notwendig brauchen. Und dass wir es 
immer mit gesellschaftlichen Zielkonflikten, mit 
ökonomischen Trade-offs zu tun haben, ist unver-
meidlich, denn wir reden hier immer über Knapp-
heitsprobleme. 

Auf Ihre spezielle Frage, Herr Kruse, noch mal. 
Diese Zahl kommt von der Bundesnetzagentur 
und natürlich ist diese Kostendifferenz insoweit 

entscheidend, als damit natürlich die Netzentgelte 
ganz wesentlich betroffen sind. Und wir haben es, 
das dürfen wir nicht vergessen, auch zu tun mit 
einem räumlichen Auseinanderfallen, gerade bei 
Wind Offshore zwischen Erzeugung und Nutzung. 
Auch darüber reden wir, verschiedene Strom-
preiszonen und so weiter, das ist ein anderes 
Thema. Aber ich glaube, die infrastrukturelle Vo-
raussetzung dafür zu schaffen, dass wir Strom, 
Offshore-Strom, der im Norden erzeugt ist, auch 
im Süden nutzen können, verlangt gewissermaßen 
auch politisch eine Idee davon, wie wir diese 
Netzentgelte fair verteilen und womöglich auch 
reduzieren können. 

Und mein Eindruck ist, dass heute sozusagen die 
Entscheidung vielleicht, aber vielleicht nicht die 
grundsätzliche Entscheidung, aber doch im Ein-
zelnen nochmal neu bewertet werden sollte, ob 
wir in Teilabschnitten, in Teilprojekten nicht 
doch zu Freileitungen übergehen. Denn mir 
scheint, dass die Akzeptanz doch in vielen Berei-
chen gestiegen ist dafür, so etwas in Kauf zu neh-
men, weil, glaube ich, die Wahrnehmung der ge-
sellschaftlichen Zielkonflikte, dann sind wir wie-
der dort, gestiegen ist. Und ich glaube, es gäbe 
eine Chance hier. Ich verstehe, die Einspruchsfris-
ten und so weiter und die Akzeptanz von erdge-
bundenen Leitungen mag zunächst einmal höher 
sein, aber im Sinne einer Beschleunigung – und 
die Infrastruktur, die Netze sind die Vorausset-
zung auch letztlich für den Zubau, also das ist ein 
Henne-Ei-Problem, das wir hier lösen müssen. 
Glaube ich, muss man hier nochmal neu bewerten 
und zumindest neu prüfen, damit wir hier relativ 
schnell zur Entscheidung kommen. Das ist viel-
leicht keine Grundsatzentscheidung, aber bei ein-
zelnen Projekten kann ich mir vorstellen, dass wir 
hier zur anderen Entscheidung kommen. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank und ich rufe auf 
Ralph Lenkert von der Gruppe Die Linke. 

Abg. Ralph Lenkert (Gruppe Die Linke): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank an die Sach-
verständigen. Ich bin auch froh, dass wir über die 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten reden, denn 
der Klimawandel ist eine physikalische Gesetzmä-
ßigkeit, die leider Maßnahmen erfordert. Und 
wenn wir nicht handeln, dann werden wir als 
Menschen die Erde wohl nicht mehr so gut nutzen 
können wie heute. Die Natur wird sich hinterher 
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regenerieren, auch ohne Menschen. Insofern 
danke für den Hinweis, dass die Physik nicht  
außer Kraft gesetzt werden kann. Beim Klimawan-
del ist das halt leider so, dass wir das nicht kön-
nen, deswegen müssen wir Maßnahmen ergreifen, 
die dagegenwirken. 

Jetzt komme ich aber zum eigentlichen Gesetzent-
wurf und da muss ich schon sagen, es ist schon 
sehr bedauerlich, dass wir keinen eigenen Sach-
verständigen benennen durften, weil wir haben 
das Bundesbedarfsplangesetz draufstehen. Und 
das Bundesbedarfsplangesetz hat ein Volumen 
von 46,6 Milliarden Euro oder anders ausgedrückt 
2,5 Cent je Kilowattstunde für Verbraucherinnen 
und Verbraucher an Mehrkosten. Da wäre es sehr 
wichtig gewesen, auch über die Grundlagen des 
Bundesbedarfsplangesetzes zu reden. Das beruht 
auf dem Netzentwicklungsplan, wie die Fachleute 
wissen. Dieser wurde im Konsultationsprozess ge-
macht, angeblich mit wirtschaftlicher Betrach-
tung. Ich muss aber sagen: eben nicht komplett, 
weil eine wichtige Alternative zum Netzausbau, 
zumindest zu Teilen des Netzausbaus, wäre eine 
Gebotszonentrennung. 

Wir haben immer noch in Deutschland die Situa-
tion, ich möchte dem Kollegen von EnBW nicht 
zu nahe treten, dass wir dort, wo der Strompreis 
am niedrigsten ist, die geringste Erzeugung haben, 
und zwar der Bruttostrompreis, nämlich über die 
Netzentgelte. Und diese Situation muss aufgelöst 
werden. Und jeder, der die Anregung von ACER 
(European Union Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators), der europäischen Betreiberbe-
hörde, ignoriert, eine Gebotszonentrennung in 
Deutschland herbeizuführen, muss Alternativen 
vorlegen, wie wir die Situation korrigieren, dass 
nämlich der Strom dort am preiswertesten ist, der 
Bruttopreis des Stromes, wo es den meisten gibt. 

Ich habe bisher keine Vorschläge dahingehend ge-
hört, das hätten wir gerne in einer extra Anhörung 
machen können, das ist nun leider nicht möglich. 

Ich möchte aber auf ein anderes Problem auch 
noch hinweisen, bzw. ich hätte eine Frage, und 
zwar an den Kollegen Thimm vom Bundesver-
band der deutschen Offshore-Windenergie. Wir 
haben gehört, bis 2030 30 GW Offshore-Wind-
kraftinstallation, 70 GW ist in der Planung bis 
2045. Wenn Sie jetzt keine Wasserstoffanbindung 
hätten, wie viel HGÜ-Trassen oder 

Anbindungsleitungen müssten Sie bis zur Küste 
ziehen, die dann weitergeleitet werden müssen, 
um im Prinzip die installierte Leistung abdecken 
zu können? Wir haben ja eine Spitzenkappung, 
das heißt, wie hoch wäre das Volumen an Strom-
leitungen, die zur Küste führen würden, wenn wir 
keine Wasserstofflösung mitnutzen würden? 

Die Vorsitzende: Herr Thimm, bitte. 

SV Stefan Thimm (BWO): Das ist tatsächlich eine 
Frage, die ich aus dem Stehgreif nicht zahlenge-
nau benennen kann. Ich schaue gerade auch 
schon drüber. 35 wäre simpel gerechnet, wenn ich 
durch 2 teile, wenn wir davon ausgehen, dass wir 
2-Gigawattleitungen haben, dann wären das 35 
Leitungen. 

Aber ich schaue auch ganz gerne mal kurz rüber 
zu Frau Chuvilina-Büschgens. Würdest du diese 
Zahl so ebenfalls sehen? 

SV Tetiana Chuvilina (TenneT): Ja, von der An-
zahl stimmt es. Also roundabout, ich würde eher 
von 30 reden. Ich kann es in Zahlen ausdrücken. 
Sie haben das Bundesbedarfsplangesetz angespro-
chen. Das ist nur ein Teil, der hier novelliert wird. 
Die richtige Novelle kommt Ende des Jahres. 

Wenn Sie in den Entwicklungsplan schauen, dann 
sind die Investitionen in das Klimaneutralitäts-
netz, die belaufen sich auf 330 Milliarden Euro im 
Übertragungsnetz und ungefähr 140 Milliarden 
davon entfallen auf die Anbindung von Offshore-
Wind. Das liegt unter anderem natürlich auch da-
ran, dass wir im Konzept oft zweigleisig fahren. 
Das heißt, es gibt einmal die direkten Anbindun-
gen in die Lastzentren, die sind ein bisschen län-
ger, ein bisschen kostenintensiver und dann gibt 
es die an der Küste. Das heißt, round about 30 
Netzanbindung im Gesamtvolumen von 140 Milli-
arden Euro, das kostet Offshore-Wind bis 2045. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Wir beginnen mit 
der zweiten Runde und wieder startet Bengt Bergt 
von der SPD-Fraktion. Drei Minuten für Frage und 
Antwort. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Ganz herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. Ich finde es sehr interessant, 
dass ein Diplomphysiker tatsächlich auch eine 
Wissenschaft wie die Meteorologie ad absurdum 
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führt und sagt, das sind Zufallsenergien. Die Vor-
hersagen und die Modelle haben sich durchaus 
sehr stark verbessert. 

Meine nächste Frage geht an Herrn Thimm von 
BWO. Und zwar, wie viele der Flächen, die künf-
tig noch ausgewiesen werden sollen – oder viele 
dieser Flächen, die noch ausgewiesen werden sol-
len, liegen im sogenannten Entenschnabel, also 
um und bei der Doggerbank. Wie viele zusätzliche 
Beschleunigungsflächen könnten aufgrund der 
dortigen sensiblen Gebiete und der räumlichen 
Nähe zu den Gebieten anderer Nordseeanrainer, 
die ja dann auch eine Möglichkeit haben, zu sa-
gen, wir möchten gerne eine genauere Untersu-
chung, also eine UVP haben, also wie viele dieser 
Gebiete könnten eigentlich überhaupt noch ausge-
wiesen werden als Beschleunigungsgebiete? 

Die Vorsitzende: Herr Thimm, bitte. 

SV Stefan Thimm (BWO): Vielen Dank für die 
Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, die man zum 
jetzigen Zeitpunkt gar nicht hundertprozentig be-
antworten kann. Zunächst einmal ist zu begrüßen, 
dass es überhaupt untersucht wird, welche Flä-
chen da zur Verfügung stehen und welche Flä-
chen geeignet wären. 

Im Rahmen dieser Eignungsprüfung hat das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nach 
meinem Kenntnisstand diverse Untersuchungen 
in Auftrag gegeben. Da wird untersucht, was da 
juristisch möglich ist. Da wird auch geschaut, was 
da technisch machbar ist. Und es wird natürlich 
auch untersucht werden, wie da die Umweltaus-
wirkungen dann sein werden, wenn da Offshore-
Windparks auf diesen Flächen entstehen. 

Wir gehen auch davon aus, dass gegebenenfalls 
benachbarte Projekte in den ausschließlichen 
Wirtschaftszonen unserer Nachbarländer dort an-
grenzen, dass das ebenfalls im Rahmen dieser Un-
tersuchung dann auch berücksichtigt werden 
wird. 

Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir 
als Verband hier keine verbindliche Aussage tref-
fen, wie viel da möglich sein wird. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Gestatten Sie noch eine 
Nachfrage, jetzt nicht zu dem Thema, aber noch-
mal, wenn man jetzt sagt, wir nehmen jetzt diesen 

Teil aus der Planfeststellung raus bzw. aus den 
Planungen und sagen, die UVP wird jetzt vorher 
nicht gemacht, macht das Kapazitäten bei den Be-
treibern frei oder hilft das in irgendeiner Weise, 
dass Sie mehr Zeit aufwenden können, um Zulie-
ferer zu suchen oder irgendwas in der Richtung? 
Also schaufelt das Zeit frei im Rahmen der Pro-
jektplanung? 

SV Stefan Thimm (BWO): Nein, das kann ich ganz 
kurz beantworten. Das würde keine weitere Zeit 
bei uns freischaufeln. Wir arbeiten da projektba-
siert und werden die Projekte entsprechend den 
Zeiten, die auch im Flächenentwicklungsplan vor-
gesehen sind und im Rahmen der Netzanbindung 
entsprechend fertiggestellt sein sollen, da werden 
die Zeiten dann durchdefiniert und nicht durch 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder durch 
eine strategische Umweltprüfung. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Dankeschön. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Dann rufe ich auf, 
Dr. Andreas Lenz für die CDU/CSU-Fraktion. 

Abg. Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU): Danke, Frau 
Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn 
Hermeier von Amprion. Man sieht ja jetzt schon 
in der Debatte, dass gut gemeint nicht immer auch 
gut gemacht bedeutet. Sie haben vorher gesagt, 
dass Sie anraten würden, von der Ermessensent-
scheidung der zuständigen Behörde über die An-
wendung oder Nicht-Anwendung des Genehmi-
gungsregimes nach RED III entsprechend Abstand 
zu nehmen. Könnten Sie das noch mal ausführen, 
warum Sie das entsprechend fordern? Und könn-
ten Sie vielleicht auch näher ausführen, welche 
Risiken für die Verzögerung in der Bauphase Sie 
nach dem aktuellen Genehmigungsentwurf sehen 
aufgrund der nicht konsequenten Umsetzung der 
EU-Vorgabe? 

Die Vorsitzende: Dr. Hermeier, bitte. 

SV Dr. Guido Hermeier (Amprion): Das mache ich 
sehr gerne. Tatsächlich schaffen Sie hier Unklar-
heiten hinsichtlich des anwendbaren Rechtsre-
gimes, weil an der Ausweisung eines Infrastruk-
turgebietes hängt dann auch die weitere Anwen-
dung des gesamten Rechtsrahmens. 
Das ist insoweit eine ganz grundlegende 
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Entscheidung, die – Stand jetzt – tatbestandlich 
völlig ungesteuert durch die zuständige Behörde 
zu treffen ist. Es gibt insoweit keinerlei Maßstäbe 
dafür, wann die zuständige Behörde von der Er-
mittlung eines Infrastrukturgebietes absieht oder 
eben nicht. 

Und da würden wir dringend empfehlen, wenn 
man sagt, es gibt bestimmte Fallkonstellationen, 
wo man sagt, da ist es nicht geboten, ein Infra-
strukturgebiet auszuweisen, dann gehen Sie hier 
über zu einem Regel-Ausnahme-Verhältnis, wo 
Sie die Ausweisung eines Infrastrukturgebietes 
zur Regel machen und sehen Sie tatbestandlich 
klar definierte Ausnahmen vor, wo Sie sagen, an 
dieser Stelle kann dann im Grunde von der Aus-
weisung abgesehen werden. 

Das könnte zum Beispiel sein, wenn man unter 
15 Kilometern Vorhabenlänge hat, da ist man 
nämlich ohnehin nicht in der Umweltverträglich-
keitsprüfungspflicht. Da ist also dementsprechend 
die Beschleunigungswirkung gegebenenfalls ge-
ringer oder aber Änderungen bei Bestandsleitung. 

Zu der Frage der Bauphasenregelung. Stand jetzt 
ist es so, dass Sie die Erleichterung, die Sie in der 
Genehmigungsphase durch eine Abschichtung des 
Prüfungskatalogs machen, als Verzögerungsrisiko 
in die Bauphase schieben. Weil in der Bauphase, 
ich formuliere es mal etwas salopp, können Sie 
die Augen dann nicht so zu machen, wie Sie das 
in der Genehmigungsphase jetzt dürfen. Das be-
deutet aber, dass Sie dann unter Umständen die 
Baustelle anhalten müssen, eine Ausnahmegeneh-
migung nachträglich einholen müssen, um dann 
nach der Erteilung der Ausnahmegenehmigung 
erst die Baustelle wieder weiterfortführen zu kön-
nen. 

Das bedeutet also Baustopprisiken, entsprechende 
Kosten, die aus solchen Baustopps folgen, denn 
die Bagger bleiben natürlich auf der Baustelle ste-
hen und verursachen entsprechende Kosten. Also 
da haben Sie eine Inkonsequenz zwischen der Ge-
nehmigungsphase und der Bauphase. Die Be-
schleunigung, die Sie in der Genehmigungsphase 
versuchen zu heben, transferieren Sie als Verzöge-
rungsrisiko in die Bauphase. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Jetzt rufe ich auf 
Jürgen Kretz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Jürgen Kretz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine 
Frage an Herrn Schmidt vom WWF. Und zwar ist 
ja in der Diskussion um den Gesetzentwurf von 
Umweltverbänden kritisiert worden, dass wir eine 
zu geringe Datenlage bei den infrage kommenden 
Gebieten haben. Da möchte ich Sie gerne fragen, 
ob Sie das so bestätigen würden oder ob Sie viel-
leicht auch ein paar konkrete Beispiele dazu hät-
ten. Und welche Möglichkeiten sehen Sie, diesen 
Umstand zu ändern? Und sehen Sie zudem die 
Möglichkeit, die Beschleunigungsgebiete zu diffe-
renzieren nach dem jeweiligen Untersuchungs-
stand? 

SV Felix Schmidt (WWF Deutschland): Vielen 
Dank für die Frage. Zunächst sollten wir festhal-
ten, dass die kumulativen Auswirkungen aller 
Nutzungsformen noch nicht vollständig verstan-
den sind. Deswegen geht es uns auch darum, dass 
Monitoringprogramme und Forschungspro-
gramme auch weiter fortgeführt werden. Das ist 
wichtig, um das auch in den weiteren Ausbau der 
Offshore Windenergie einzufaktorieren. 

Die Stellschrauben für eine gute Datenverfügbar-
keit sind aus unserer Sicht mit Blick auf den Kabi-
nettsentwurf in erster Linie diese Volumenbe-
schränkung bei den Beschleunigungsgebieten im 
Paragraf 8a WindSeeG, den ich in der Stellung-
nahme eben vorgetragen hatte, indem man sie an 
die zentrale Voruntersuchung anknüpft und eben 
dann auch, so wie es der Kabinettsentwurf 
möchte, die sensiblen Gebiete ausspart, weil dort 
erhebliche Umweltauswirkungen erwartet wer-
den. 

Zweitens wäre dann eben der Erhalt der UVP in-
nerhalb der Beschleunigungsgebiete wünschens-
wert, weil das die Datenbasis für die projektspezi-
fischen Daten einfach verbessert. Rechtlich ist das 
für neue Gebiete dann möglich. Aus unserer Sicht 
ist die SUP in ihrem Prüfumfang beschränkt. Das 
ist rechtlich, jedenfalls nach dem Rechtsgutach-
ten, das wir erstellt haben, europarechtlich nicht 
so vorgesehen. Das sollte erweitert werden und 
die Schutzgüter der SUP insgesamt berücksichti-
gen. 

Und insgesamt ist natürlich wichtig, dass die Na-
turschutzbehörden in ihren Monitoring-Program-
men stark eingebunden werden. Die Systematik 
des Kabinettsentwurfs stellt stark auf vorhandene 
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Daten ab und das ist, wenn die UVP entfällt, des-
wegen problematisch, weil dann diese projektspe-
zifischen Daten fehlen und man relativ schnell in 
einen finanziellen Ausgleich gelangt. Das ist aus 
unserer Sicht nicht besonders wünschenswert, 
weil dieses überschlägige Screening so ein Verfah-
ren nicht komplett ersetzen kann aus unserer 
Sicht. Die UVP ist vor dem Hintergrund wirklich 
eine konkrete Informationsquelle für die Erkennt-
nisse zum Standort, zum Windparkdesign, zu Ma-
terialien, die dort verwendet werden, auch zu 
Fundamenten und leistet auch Erkenntnisse im 
Zusammenspiel mit anderen Offshore-Windparks, 
die wir für wichtig halten. 

Methodisch ist neben der Beschränkung der SUP 
vor allem uns auch aufgefallen, dass die Plan-
ebene und die Genehmigungsebene unterschiedli-
che Bezüge haben. Auf Genehmigungsebene soll 
der Paragraf 69 WindSeeG Schutz der Meeresum-
welt greifen, obwohl das eigentlich auf SUP-Ebene 
ausgeschlossen wird. Und da stellen wir uns zum 
Beispiel dann die Frage, woher die Daten eigent-
lich kommen, wenn sie im Rahmen der SUP ent-
fallen, die UVP entfällt und auch die Fläche zum 
Beispiel nicht zentral voruntersucht ist. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich 
rufe auf für die AfD-Fraktion Herrn Karsten Hilse. 

Abg. Karsten Hilse (AfD): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende. Das Problem hier ist, und deswegen la-
den wir auch immer wieder Physiker ein und la-
den auch Wissenschaftler ein, dass sie quasi für 
sich festgelegt haben, das ist jetzt der Pfad und 
alle Sachverständigen reden nur noch dazu, wie 
wir diesen Pfad beschreiten, aber sie sich nicht 
mehr fragen, ob dieser Pfad überhaupt der richtige 
ist. Und natürlich ist auch Klimawandel Physik. 
Das Problem ist nur, Herr Lenkert, dass es dort 
Modelle gibt, und beim Stromnetz gibt es eben 
Tatsachen, messbare Tatsachen. Gut, okay. 

Meine Frage geht natürlich an Herrn Böhme und 
die Frage lautet: Sie haben ja jetzt dargestellt, dass 
Windenergie nicht geeignet ist, ein Industrieland 
sicher mit Strom zu versorgen, auch aufgrund sei-
ner Volatilität. Wenn man das denn doch tun 
würde, was ja jetzt hier gerade passiert, was wären 
denn die Voraussetzungen, das heißt, welche 
Dinge müsste man quasi dann neben der Errich-
tung der Windindustrieanlagen noch tun, um 

letztendlich ein sicheres Netz zu erreichen und 
was würde das überschlagsmäßig dann aus Ihrer 
Sicht kosten? 

Die Vorsitzende: Herr Böhme. 

SV Dieter Böhme: Gut, vielen Dank für die Frage. 
Also ich halte mal eine Grafik hoch, das ist die 
Offshore-Windeinspeisung von mehreren Ländern 
in Europa. Sie sehen den Zappelstrom ansatz-
weise. Sie müssen zu jeder Millisekunde Ver-
brauch und Erzeugung konstant halten. Das kön-
nen Sie nur machen, indem Sie konventionelle 
Kraftwerke haben, die immer hoch und runterfah-
ren, wie beim Auto, Gas geben und Bremse treten, 
sobald der volatile Windstrom nachlässt. 

Die Alternative ist nur der Lastabwurf, das heißt, 
Sie können dann nur noch irgendwelche Verbrau-
cher abschalten und machen Strom zu einem Gut, 
das einfach nur dann verfügbar ist, wenn der 
Wind weht oder die Sonne scheint. Kann man 
jetzt darüber denken, was man will, ich kann es 
gerne nochmal ausführen. Das weiß jeder Elektro-
techniker, das ist nichts Neues. Es muss sich im-
mer die Waage halten. 

Das war die Frage, das wird hunderte Milliarden 
kosten, das ist vollkommen klar, oder tausende 
Milliarden, das sind Dimensionen, die können wir 
uns nicht vorstellen. 

Ich wollte aber auch nochmal was zu der Frage 
mit Physik und mit Klimawandel sagen. Also Herr 
Lenkert, Physik ist jetzt nicht das, was Sie studiert 
haben. Wenn Sie es zitieren, wundert mich das 
ein bisschen. Ich wollte mal eine Geschichte er-
zählen zu diesem Physik-Nobelpreisträger, 
Dr. John Clauser, Physik-Nobelpreisträger 2022. Er 
hat eine Arbeit gemacht, wie verlässlich sind die 
Klimamodelle des IPCC und kommt zum Schluss: 
überhaupt nicht. Er hält einen Vortrag darüber 
und darf keine weiteren Vorträge mehr halten, 
weil es ihm von Bankern des World Monetary 
Fund verboten wird. Also Physik-Nobelpreisträger 
dürfen nicht über Klimamodelle reden, sondern 
internationale Banker. 

Dr. John Clauser hat Folgendes dazu gesagt: Das 
populäre Narrativ über den Klimawandel spiegelt 
eine gefährliche Korruption der Wissenschaft wi-
der, die die Weltwirtschaft und das Wohlergehen 
von Milliarden von Menschen bedroht. Die 
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fehlgeleitete Klimawissenschaft hat sich zu einer 
massiven Schock-journalistischen-Pseudowissen-
schaft ausgeweitet. 

Herr Lenkert, das ist ein Physik-Nobelpreisträger 
und der redet über Physik und Klimawandel. 

Abg. Ralph Lenkert (Gruppe Die Linke): Ich 
könnte Ihnen jetzt 50 andere Leute zitieren. 

SV Dieter Böhme: Das können Sie gerne, das ist 
das IPCC, das ist eine zwischenstaatliche Organi-
sation und nichts anderes. 

Die Vorsitzende: Was es nicht unbedingt schlech-
ter macht als Organisation oder Institution. Ich 
rufe jetzt Herrn Kruse von der FDP-Fraktion auf. 

Abg. Michael Kruse (FDP): Herzlichen Dank, Frau 
Vorsitzende. Das Schöne an unseren Sitzungen ist 
ja, dass wir vorher die Zeit einteilen, jeder den 
Raum bekommt, das zu sagen, was er sagen 
möchte, vielleicht vorbereitet hat, worüber er sich 
Gedanken gemacht hat oder sie und dann das hier 
vortragen kann und wenn die Zeit vorbei ist, dann 
ist das auch vorgetragen worden und wir kriegen 
hier heute unterschiedliche Meinungen vorgetra-
gen, also von Korruption usw. weiß ich nichts, 
sondern davon, dass wir hier stehende parlamen-
tarische Verfahren haben, an die wir uns alle hal-
ten, in denen wir gut miteinander beraten und in 
denen wir zum Versuch beitragen, auch zu den 
besten Ergebnissen zu kommen. 

Uns als FDP-Fraktion ist sehr bewusst, um die 
Worte des Vorredners kurz einzuordnen, dass 
Wind nicht immer zur Verfügung steht. Und des-
wegen haben wir auch eine Reihe von Maßnah-
men ergriffen, die genau auf diesen Umstand ein-
gehen. Die Bundesregierung bzw. das Bundeswirt-
schaftsministerium hat kurzfristig eine Spei-
cherstrategie veröffentlicht. Wir planen die Um-
setzung dieser Speicherstrategie auch in konkretes 
Gesetzeswerk, denn in der Tat ist es sehr wichtig, 
dass der zunehmende überschüssige Strom, der 
nicht zu dem Zeitpunkt verbraucht werden kann, 
wo er produziert werden kann, dann auch ent-
sprechend in Speicher gelangt. Die Regierung hat 
mehr als jede andere Regierung bisher dafür un-
ternommen, dass diese Speicher auch zur Verfü-
gung stehen. 

Wir haben gerade den Wasserstoffnetzhochlauf 

besprochen, um zum Beispiel auch die Umwand-
lung in gasförmige Speicher vornehmen zu kön-
nen. Und deswegen glaube ich, sind wir auf  
einem guten Weg, mit den Volatilitäten hier um-
zugehen, aber wir haben auch noch einiges zu 
tun. 

Ein Punkt, den das natürlich berührt, sind die 
Strompreise und deswegen geht meine zweite 
Frage ebenfalls an Henning Vöpel, der ja auch auf 
den Zusammenhang zwischen Einspeisung und 
Strompreis bzw. Auktion und Strompreis schon 
eingegangen war und auch da würde ich gerne 
nochmal um Erläuterung bitten, wie höhere Auk-
tionserlöse bei den Offshore-Auktionen eigentlich 
Einfluss auf Strompreise entwickeln, wie stark der 
Einfluss ist, ob er überhaupt da ist. Danke. 

Die Vorsitzende: Herr Vöpel, bitte. 

SV Prof. Dr. Henning Vöpel (Stiftung Ordnungs-
politik): Höhere Auktionserlöse werden unmittel-
bar wirksam zur Senkung der Infrastrukturkosten 
oder dienen der Finanzierung von Infrastruktur, 
die wiederum notwendig ist, um den Zubau über-
haupt zu ermöglichen. Das wiederum hat in der 
Konsequenz zur Folge, dass wir über eine erhöhte 
Versorgungssicherheit reden, auch über eine 
Preis- oder Kostenentlastung. Und wir sehen ja ge-
rade, wenn wir uns die Diskussion um Deindustri-
alisierung anschauen, dass at the margin, also 
schon geringe Unterschiede in den Energiekosten 
tatsächlich schon Standortentscheidungen herbei-
führen können oder den Unterschied in Stand- 
ortentscheidungen machen können. 

Insofern auch hier glaube ich, neben der Be-
schleunigung, die ja niemals, das ist ja auch in 
den Vorreden zur Sprache gekommen, niemals al-
leine hinreichend sind, sondern notwendig schon 
sind, aber nicht hinreichend sind. Also hier 
schnell zu einer Kostenentlastung zu kommen, ist 
ganz wesentlich. Darin wiederum begründet sich 
das gesamtwirtschaftliche Interesse eines solchen 
Gesetzesentwurfs, hier zu einer Beschleunigung 
zu kommen. 

Zu Ihrem zweiten Punkt vielleicht nochmal. 

Die Vorsitzende: Ich muss Sie bitten, aufgrund der 
Zeit die Frage vielleicht in die nächste Runde mit-
zunehmen, die wir jetzt hier haben. Ist in Ord-
nung? Dann starte ich diese jetzt auch gleich und 
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Markus Hümpfer von der SPD-Fraktion beginnt. 

Abg. Markus Hümpfer (SPD): Vielen Dank, Frau 
Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Chuvilina 
von TenneT. Mich würde interessieren, ob Sie bei 
der Änderung des Erdkabelvorrangs mögliche Ak-
zeptanzprobleme in der Bevölkerung sehen und 
wie hoch würden Sie bei der Änderung dieses 
Vorrangs das mögliche Einsparpotenzial einschät-
zen und würde die Änderung des Erdkabelvor-
rangs zu möglichen Verzögerungen und Kosten-
steigerungen bei der Realisierung der notwendi-
gen Leitungen führen? Vielen Dank. 

Die Vorsitzende Frau Chuvilina. 

SV Tetiana Chuvilina (TenneT): Vielen Dank. Ich 
glaube, es ist allgemein bekannt, dass die drei 
Vorhabenträger für die drei jetzt aktuell im letzten 
Netzentwicklungsplan bestätigten Vorhaben, 
Gleichstromvorhaben DC40, 41 und 42, die Vorha-
benträger sind TenneT, TransnetBW und 50Hertz. 
Wir haben den Vorschlag der Bundesregierung 
unterbreitet, diese drei völlig neuen Vorhaben in 
der Freileitung auszuführen. Wir haben dafür Kos-
teneinsparungen von 20 Milliarden Euro kalku-
liert. 

Das liegt daran, dass wir immer eine Differenz ha-
ben werden, wenn wir Kostensteigerungen haben, 
haben wir diese auch im Bau und auch bei der 
Freileitung. Wir sehen aktuell die Akzeptanz für 
Infrastrukturvorhaben wesentlich positiver, als 
das vor dem Krieg in der Ukraine war. Wir sehen, 
dass bei den Menschen einfach auch ein Ver-
ständnis angekommen ist, dass man die Infra-
struktur braucht, um unabhängig zu werden. Wir 
bauen mehrheitlich Freileitungen in Deutschland. 
Wir haben nur einige Erdkabelprojekte und diese 
Freileitungsprojekte laufen bis auf einzelne kleine 
Orte relativ gut. 

Wir sehen auch bei den großen Gleichstromvorha-
ben, dass wir die Diskussion über Akzeptanz ver-
lagert haben, von der breiten Bevölkerung, die das 
sieht, hin zu den richtig Betroffenen. Und die 
richtig Betroffenen sind ja meistens die Landwirt-
schaft, also die Bauern, denen die Flächen gehö-
ren. Und dort ist ja schon ein massiver Eingriff, 
wenn man große Trassen Erde ausbuddelt und 
dann dort Kabel vergräbt. Sie haben auch Ein-
schränkungen bei der Nutzung, was Tiefwurzler 

betrifft. Wir sind in sehr gutem Kontakt und ma-
chen das Hand in Hand, aber dennoch ist es schon 
ein großer Eingriff in die Natur, auch wenn wir 
Tunnel bauen, Düker bauen, um die Kabel durch-
zuziehen. 

Der größte Punkt ist eigentlich auch die Technolo-
gie. Eine Freileitung, also wenn Sie Ingenieure in 
unserem Unternehmen fragen, würde ich natür-
lich immer eine Freileitung vorziehen, weil da ha-
ben wir eine Reparaturzeit von einigen Stunden 
maximal, beim Erdkabel sind es einfach mehrere 
Wochen, und je nachdem, wie viele Stücke Kabel 
wir ersetzen müssen, können es auch bis zu meh-
reren Monaten werden. Es müssen Kabel nachpro-
duziert werden, wir brauchen Schwertransportge-
nehmigungen. Das sind alles Faktoren, die auf je-
den Fall eine Freileitung vorzugswürdig erschei-
nen lassen. 

Wir haben aber auch gesagt, dass wir hier der  
Politik die Entscheidung überlassen, wir so eine 
Entscheidung aber sehr schnell brauchen, weil 
wir sind nach dem Bundesbedarfsplangesetz, das 
Ende des Jahres kommen soll, dann auch schnell 
in der Genehmigungsphase, und dann müssen wir 
wissen, was wir planen. Wenn wir das zügig be-
kommen, diese Antwort, dann können wir auch 
ohne Zeitverzug diese Projekte realisieren, wenn 
es in zwei Jahren folgt, dann haben wir einen Ver-
zug. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Ich rufe jetzt auf 
Frau Maria-Lena Weiss von der CDU/CSU-Frak-
tion. 

Abg. Maria-Lena Weiss (CDU/CSU): Vielen Dank, 
ich würde gerne nochmal das Thema Speicher 
aufrufen und den Herrn Olzem und den Herrn 
Wahl bitten. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? 
Werden die Vorgaben für RED III in Bezug auf 
Stromspeicher umgesetzt? Sollten Sie der Auffas-
sung sein, dass nicht, was würde aus Ihrer Sicht 
dafür sprechen, hier einen Gleichklang zwischen 
Netzen und Speichern herzustellen? Und welche 
Rolle spielen die unterschiedlichen Speicherkom-
binationen oder Stand-Alone-Speicher für die 
Energiewende? Sollte man hier Unterschiede ma-
chen? 

Die Vorsitzende: Herr Olzem zuerst. 
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SV Bastian Olzem (BDEW): Ich fange mal kurz an. 
Aus unserer Sicht sollten hier keine Unterschei-
dungen zwischen PV-Speichern und Windspei-
chern jeglicher Art gemacht werden, auch nicht in 
Bezug auf Stand-Alone-Speichervorhaben, weil 
wir alle diese Flexibilitäten brauchen, um die dar-
gebotsabhängigen Energien dann verstetigen zu 
können, je nach Verbrauch. Das heißt, die Flexibi-
lisierung ist ein ganz wichtiges Thema und die 
Stromspeicher sind da eine zentrale Säule der Fle-
xibilisierung. 

Die Stromspeicher können auch Systemdienstleis-
tungen für das Stromnetz bereitstellen. Deshalb 
plädieren wir dafür, dass Artikel 15e der RED III 
auch angewendet werden soll auf Stromspeicher-
vorhaben, dass also auch hierfür Infrastrukturge-
biete ausgewiesen werden können. Dazu, wie die 
Behörden dann vorzugehen haben, habe ich eben 
schon was ausgeführt, dass die also da zeitlich be-
schränkt werden müssen, damit es eben nicht zu 
Verzögerungen dann wiederum führt. 

Und es ist eben so, dass Stand-Alone-Speicher 
auch nicht hier diskriminiert werden sollten, weil 
die genauso ihren Beitrag leisten, beispielsweise 
bei den Systemdienstleistungen, sprich Strom ein-
speisen, speichern, zeitlich verlagern und dann 
wiederum ausspeichern. Gerne deine Ergänzung. 

Die Vorsitzende: Herr Wahl, bitte jetzt die Ergän-
zung. 

SV Urs Wahl (EnBW): Danke. Ich bin jetzt in der 
komfortablen Situation, dass Herr Olzem eigent-
lich alles schon gesagt hat, also mit Blick auf die 
Zeit. Meinen Punkt zu Großspeichern habe ich ja 
schon gemacht, insofern würde ich jetzt nicht 
mehr sagen, als ich gefragt wurde. 

Abg. Maria-Lena Weiss (CDU/CSU): Dann frage 
ich noch mal ganz kurz nach, ist aus Ihrer Sicht 
dieselbe Umsetzungsfrist für Speicher und Netze 
maßgeblich oder wie verstehen Sie das in RED III? 

SV Bastian Olzem (BDEW): Also die Beschleuni-
gungsvorhaben, sprich Infrastrukturgebietsauswei-
sungen sind ja momentan noch gar nicht vorgese-
hen in der deutschen Gesetzgebung für Speicher-
vorhaben. 

Abg. Maria-Lena Weiss (CDU/CSU): Ja, richtig, 
die Frage war nur, welche Frist sieht aus Ihrer 
Sicht die EU vor? Wir hatten vorher hier unter-
schiedliche Meinungen. Ich bin der Meinung, 
dass die Umsetzungsfrist dieselbe ist für Netze 
wie für Speicher, denn beide sind in Artikel 15 
der Richtlinie erwähnt. Ist aber okay. 

SV Bastian Olzem (BDEW): Das müsste ich für die 
Rechtsabteilung nochmal mitnehmen. 

Die Vorsitzende: Gut, vielen Dank. Dann rufe ich 
jetzt auf: Frau Katrin Uhlig BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. 

Abg. Katrin Uhlig (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ganz herzlichen Dank. Meine erste Frage richtet 
sich an den WWF und zwar: Gibt es Aspekte aus 
der RED III, die Sie im vorliegenden Gesetzent-
wurf als übererfüllt aus Ihrer Sicht ansehen und 
gibt es Aspekte, die aus Ihrer Sicht nicht erfüllt 
werden? 
Wie gucken Sie da als Verband drauf? Und ich 
würde gerne anschließen, wenn noch Zeit ist, eine 
Rückfrage an EnBW, ob ich Sie richtig verstanden 
habe, dass in Ihren Ausführungen eben Sie es lie-
ber sehen würden, dass Sie zu Beginn des Verfah-
rens einen klaren Rahmen haben, was eigentlich 
genau betrachtet werden sollte und muss, damit 
Sie dann hinten raus, Sie hatten das Enddatum 
quasi als fix durch den Netzanschluss gesetzt ge-
sehen, dass Sie dann nach hinten raus keine Über-
raschungen erwartet. Danke. 

Die Vorsitzende: Dann Herr Schmidt zuerst und 
anschließend Herr Wahl, wie eben. 

SV Felix Schmidt (WWF Deutschland): Vielen 
Dank für die Frage. Vielleicht lassen Sie mich ein-
gangs nochmal sagen, dass wir mit Blick auf den 
Klimawandel auch die Auswirkungen auf das 
Meer ja heute schon sehen. Es gibt jetzt seit zwei 
Wochen das Gutachten vom Internationalen See-
gerichtshof, dass das nochmal festgestellt hat, die 
CO2-Emissionen schaden dem Meer, die müssen 
runter. Der Ausbau der Erneuerbaren ist dafür ent-
scheidend. 

Im Kabinettsentwurf und mit Blick auf die RED III 
lohnt es sich sozusagen nochmal Punkte anzu-
schauen, wo die RED III Ermessensspielräume er-
öffnet, die aus unserer Sicht im Kabinettsentwurf 
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genutzt werden könnten. Das betrifft vor allem 
nochmal den Ermessensspielraum überhaupt Be-
schleunigungsgebiete auszuweisen. Also das Ver-
ständnis ist da, das sozusagen im Rahmen einer 
Flächenpotenzialanalyse, die so aus unserer Sicht 
noch nicht stattgefunden hat, ein zweistufiges 
Verfahren gelten soll zwischen erst erneuerbare 
Energiengebiete ausweisen, dann Beschleuni-
gungsgebiete. Also wir schließen daraus: Be-
schleunigungsgebiete sind als Ausnahmegebiete 
zu verstehen, insbesondere mit Blick auf den Pa-
ragrafen 8a WindSeeG, wo die Umwandlung sehr, 
sehr umfangreich stattgefunden hat. Da würde es 
sich nochmal lohnen reinzugehen. Da sehen wir 
eine Übererfüllung, eine Untererfüllung eher bei 
der fehlenden Flächenpotenzialanalyse und vor 
allem auch bei den sensiblen Gebieten, die sehr 
eng definiert sind und nicht dynamisch. Da gibt es 
also keine planerische Regelung bislang. Da 
würde es sich lohnen, nochmal reinzugucken. 

Und wichtig wäre hier die Sensitivitätsanalyse, 
die die RED III vorsieht, gemeinsam mit dem BfN 
(Bundesamt für Naturschutz), diese Gebiete aus-
zuweisen oder auch möglich zu machen, dass 
weitere Gebiete dann ausgewiesen werden kön-
nen. 

Die Vorsitzende: Herr Wahl. 

SV Urs Wahl (EnBW): Ja, danke Frau Uhlig für die 
Frage. An der Stelle ist es ebenfalls komfortabel, 
dass ich relativ kurz antworten kann. Ja, Sie haben 
mich richtig verstanden. Also es ist tatsächlich so, 
dass es um die Qualität der Genehmigung geht 
und auch, das sagen wir als Wirtschaftsunterneh-
men, auch um die Grundlage der Genehmigung. 
Also je früher im Verfahren klar ist, worauf wir 
uns einzustellen haben, – man kann nie vollkom-
men ausschließen, dass kurz vor Toreschluss noch 
irgendwas passiert – aber je mehr Informationen 
ich früh im Verfahren habe, desto sicherer ist die 
Planung und desto fundierter ist auch meine In-
vestitionsentscheidung. Das möchte ich noch 
dazu sagen. Dann wird es am Ende auch günsti-
ger. Und das ist ja auch, was wir wollen. 

Die Vorsitzende: Herr Hilse für die AfD-Fraktion. 

Abg. Karsten Hilse (AfD): Ja, vielen Dank Frau 
Vorsitzende. Schon als die Energiewende ausgeru-
fen wurde, war damals – auch optimistisch 

gesehen in die Zukunft – die Aussage, die Ener-
giewende steht und fällt mit den Speichern. Um 
letztendlich die Zeiten zu überbrücken, wenn der 
Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. 
Nun ist es ja so, dass die Wissenschaft bzw. die 
Ingenieurskunst da eben nicht weitergekommen 
ist. Es gibt bestimmte – auch hier ist die Physik 
eben maßgeblich, dass es keine Großspeicher gibt, 
die ein Industrieland wie Deutschland lange ge-
nug mit Strom versorgen können, sicher mit 
Strom versorgen können. 

Wir hatten vor drei Jahren einen zehntägigen 
Blackout im Februar und dort haben Physikstu-
denten dann mal errechnet, wie groß denn der 
Akku hätte sein müssen, um letztendlich Deutsch-
land über diese zehn Tage zu bringen. Und die ha-
ben errechnet, es hätte die 45-fache Weltjahres-
produktion von Lithium benötigt, um einen sol-
chen Akku zu bauen. Jetzt kommt man quasi mit 
Wasserstoff, das wäre jetzt das Allheilmittel, das 
wäre jetzt der chemische Speicher, um letztend-
lich die Energiewende weiter voranzutreiben. 
Herr Böhme, wie sehen Sie das? 

Die Vorsitzende: Herr Böhme. 

SV Dieter Böhme: Also man kann darüber eigent-
lich nur reden, wenn man über Zahlen redet. Ein 
Tag Strom erzeugen in Deutschland ist etwa die 
Kapazität von 200 Pumpspeicherwerken. Goldist-
hal ist das größte in Deutschland. Es geht nicht 
ohne Zahlen. 

Wasserstofftechnologie: Wenn man Wasserstoff 
hat, also erst mal, es gibt keine Großtechnologie, 
aus Meerwasser Elektrolyse zu machen. Offshore, 
gibt es nicht. Wenn Sie Wasserstoff haben, was 
machen Sie mit dem Wasserstoff? Da haben Sie 
noch keinen Strom. Wenn Sie wieder Strom ma-
chen wollen, brauchen Sie eine Wärmekraftma-
schine, zum Beispiel eine Gasturbine. Da haben 
Sie über den Carnot Prozess einen Wirkungsgrad 
von Größenordnung 0,35. Über die gesamte Sys-
temkette haben Sie ein Wirkungsgrad kleiner 0,2. 
Sie stecken vorne für 5 Euro Strom rein, Wind-
kraft, wo auch immer, und kriegen hinten Spei-
cherwasserstoff für 1 Euro Strom wieder raus. Das 
ist die Realität. 

Man muss, wenn man über Speicher redet, sagen, 
wie viel haben wir schon und wie viel brauchen 
wir noch. Nicht in welchem Gesetz steht das drin, 
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wie wollen wir das beschleunigen. Ich kann hier 
reden, ich komme mir vor wie das Kind bei „Des 
Kaisers neue Kleider“, das sagt, der Kaiser ist 
nackt. 

Schlussendlich kann man gegen die Physik be-
schließen, machen, was man will. Sie wird zu-
rückschlagen. Irgendwo wird was nicht funktio-
nieren und das wird dazu führen, dass das Ganze 
gegen die Wand fährt, dass wir eine Deindustriali-
sierung bekommen, dass wir hohe Strompreise be-
kommen. Da können Sie mit dem Kopf schütteln, 
wie Sie wollen. Das ist nun mal die Physik und 
sie wird zuschlagen. Ich kann es nur voraussagen, 
mehr kann ich nicht tun. Danke. 

Die Vorsitzende: Ich rufe auf Michael Kruse für 
die FDP-Fraktion. 

Abg. Michael Kruse (FDP): Herzlichen Dank, Frau 
Vorsitzende. Mir persönlich ist kein 10-tägiger 
Stromausfall in diesem Land bekannt und deswe-
gen kann ich die Schlussfolgerung, die aus der … 

Abg. Karsten Hilse (AfD): Dunkelflaute. 

Abg. Michael Kruse (FDP): Sie haben Stromausfall 
gesagt und nicht Dunkelflaute. Das sollte man 
dann vielleicht mal auch richtig formulieren. Es 
wirkt nicht, als wäre das hier Zufall gewesen. 

Ich verwende sehr viel Zeit darauf, in diesen aktu-
ellen Runden immer auf den Vorredner einzuge-
hen. Das tue ich in dieser Runde mal nicht und 
bitte stattdessen Herrn Prof. Dr. Vöpel, der übri-
gens auch ein Vertreter der Wissenschaft hier ist, 
die wir hier heute eingeladen haben, seine klugen 
Gedanken, die er eben nicht fortführen konnte we-
gen der Zeit, fortzusetzen. 

Die Vorsitzende: Herr Vöpel, bitte. 

SV Prof. Dr. Henning Vöpel (Stiftung Ordnungs-
politik): Ich wollte noch darauf hinweisen, mit 
Blick auf Sie, Kollege Böhme, dass ein Energie-
system natürlich nicht nur eine Menge an physi-
kalischen Gesetzen ist, die natürlich unberührt 
bleiben von allem, was wir hier besprechen, son-
dern wir müssen natürlich in Rechnung stellen, 
die ökologischen Kosten des Ganzen und vor al-
lem verstehen, dass das ein ökonomisches System 
ist und das bringt mich zu dem eigentlichen 

Punkt, den ich noch ergänzen wollte. 

Die RED III-Richtlinie ist eine europäische, das 
heißt, wir haben verschiedene Umsetzungen in 
Mitgliedstaaten. Und ich möchte darauf hinwei-
sen, dass das womöglich eine besondere Chance 
ist, nicht nur die deutsche Energiewende zu se-
hen, sondern womöglich auch die Umsetzung die-
ser Richtlinie in anderen Ländern zu beobachten, 
die wiederum andere energiepolitische Ansätze 
haben. Aber hier bietet sich womöglich doch die 
Chance einer Systemintegration verschiedener 
Ansätze, auch Infrastrukturen zusammenzuden-
ken. 

Letzter Punkt, Enrico Letta hat ja einen Bericht 
vorgelegt, Mario Draghi wird nach der Europa-
wahl folgen, in dem vermutlich die Klima- und 
Energiepolitik im Binnenmarkt eine ganz wesent-
liche Rolle spielen wird zur Bewahrung der euro-
päischen Wettbewerbsfähigkeit. Also das könnte 
nochmal eine Chance sein, auch die deutsche Um-
setzung dieser Richtlinie in einem europäischen 
Gesamtkontext zu betrachten. 

Die Vorsitzende: Bitte nochmal nachhaken. 

Abg. Michael Kruse (FDP): Ja, ich habe noch Zeit 
zur Verfügung. Ich würde gerne Herrn Wahl ein-
mal zu der vertieften Logik der Offshore-Elektroly-
seure befragen, warum gerade die hier eine Rolle 
spielen. Wir haben ja schon verschiedene Fragen 
zu Speichern gehört. Mir scheint die Wettbe-
werbsfähigkeit dieses Instruments nicht gleich 
einleuchtend, deswegen würde ich gerne eine Ein-
schätzung dazu haben, warum diese Elektroly-
seure beschleunigt werden, andere nicht. 

Die Vorsitzende: Herr Wahl. 

SV Urs Wahl (EnBW): Danke für die Frage. Dazu 
würde ich eigentlich sagen, es geht ja hier darum, 
die Elektrolyseure in Offshore auch in das überge-
ordnete öffentliche Interesse zu stellen. Das ist so, 
dass sie sich rein von der Technik her natürlich 
unterscheiden, aber am Ende steht ein Windrad 
im Wasser mit Elektrolyseur oder ohne Elektroly-
seur. Die rechtlich unterschiedlich zu behandeln, 
was Genehmigungen und Betrieb angeht, ergibt an 
der Stelle nicht so viel Sinn. Deswegen ist es ein-
fach konsequent, das zu übernehmen. Das ist 
sozusagen unser Punkt. Die Technologie ist noch 
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nicht so weit, sie befindet sich in der Entwick-
lung. So ist es und Entwicklungen schreiten fort 
und sind irgendwann abgeschlossen. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank für diese Erläute-
rung. Jetzt Ralph Lenkert von der Gruppe 
Die Linke. 

Abg. Ralph Lenkert (Gruppe Die Linke): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. So eine Anhörung ist 
eine Bildungsveranstaltung häufig. Ich habe mal 
ganz kurz nachgeschaut, der Physik-Nobelpreis an 
Herrn Clauser erging für Quantenmechanik. Quan-
tenmechanik hat relativ wenig mit Klimawandel 
zu tun, aber der Physik-Nobelpreis an Syukuro 
Manabe aus den USA und Klaus Hasselmann aus 
Deutschland war explizit für die Entwicklung 
neuer Klimamodelle und dafür der Physik-Nobel-
preis. Das heißt, wir haben Fachleute, die den No-
belpreis bekommen haben und wir haben auch  
einen Physiker, der in einem ganz anderen Gebiet 
ein Spitzenforscher ist, aber eben nicht im Bereich 
der Klimaveränderung. Mal ganz kurz der Hin-
weis. 

Meine Frage geht diesmal an Frau Chuvilina von 
TenneT, und zwar im Zusammenhang mit den 
Projekten des Bundesbedarfsplangesetzes 81 und 
81a. Die Effizienz einer HGÜ, also einer Gleich-
stromhochspannungstrasse, wächst mit der Entfer-
nung, weil halt geringere Transportverluste entste-
hen. Im Gegenzug ist bei der Umspannung von 
Wechselstrom in Gleichstrom im Gleichrichter ein 
höherer Verlust. Demzufolge, etwa bei 400 Kilo-
meter Länge ist der Kipppunkt, wo die HGÜ bes-
ser wird als die Wechselstromtrasse. Jetzt sind 
aber die Projekte 81 und 81a jeweils nur 200 Kilo-
meter lang. Gleichzeitig haben wir hier eine De-
batte darüber, dass man mehr Freileitungen 
möchte und weniger Erdkabel. Wechselstromtras-
sen sind in der Regel nicht als Erdkabel ausführ-
bar, schon gar nicht über größere Entfernungen. 
HGÜ-Trassen schon. 

Es würde mich also der Grund interessieren, wa-
rum Sie diese zwei kurzen Trassen unbedingt als 
Kabel- und Höchstspannungs-Gleichstromtrasse 
bauen wollen und warum Sie sie nicht als Wech-
selstromtrasse geplant haben. 

Die Vorsitzende: Frau Chuvilina, wir sind alle ge-
spannt. 

SV Tetiana Chuvilina (TenneT): Vielen Dank. Da 
ist der NordOstLink gemeint. Der NordOstLink ist 
quasi die Verlängerung des SuedOstLinks, der 
schon lange in Planung und Bau ist. Das heißt, 
NordOstLink wird noch mehr Offshore-Wind-
strom und dann in Schleswig-Holstein aufsam-
meln und in den SuedOstLink mit einleiten. Das 
ist der Grund, warum wir natürlich in der glei-
chen Technologie bleiben wollen, weil der  
SuedOstLink ist ein Erdkabel-Projekt. Der Nord-
OstLink ist ja auch schon sehr weit fortgeschrit-
ten. Der Kollege hat ja gesagt, für NordOstLink 
und Rhein-Main-Link liegen die Unterlagen schon 
auf dem Tisch. 

Deswegen nutze ich die Zeit, um nochmal zu sa-
gen, wie wichtig es ist, dass dieses Gesetz ganz 
schnell beschlossen wird. Ansonsten haben wir 
fertige Planungsunterlagen da liegen, für Erdkabel 
zugegebenermaßen, die dann einfach liegen und 
nicht eingereicht werden können. Deswegen ist es 
wichtig, dass bis Ende des Monats das Gesetz in 
Kraft tritt. 

Und deswegen haben wir gesagt, dass diese Pro-
jekte ausgeschlossen sind von dem Vorschlag, auf 
Freileitung umzustellen, weil wir hier einfach 
zwei Projekte miteinander verbinden und dann 
macht das technologisch keinen Sinn. Und wir 
sind weit fortgeschritten im Planungsverfahren 
und wir haben das beim SuedOstLink gesehen da-
mals, wie viel Verzug wir uns eingefahren haben, 
als wir fertig geplante Projekte hatten und dann 
den Technologiewechsel gemacht haben. 

Deswegen Technologiewechsel nur für Projekte, 
die noch im Anfangsstadium stecken, noch nicht 
in der Planung sind und noch nicht fertige Unter-
lagen haben. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Damit haben wir 
die dritte Runde abgeschlossen. Ich habe in der 
Zwischenzeit bei allen Fraktionen nachfragen las-
sen, ob wir die Anhörung nach der vierten, ich 
hatte das ja angekündigt, nach der vierten Runde 
beenden können und wollen. Die Rückmeldung 
ist: ja. 

Vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die 
unsere Gepflogenheiten nicht so kennen. Alle, die 
hier heute sitzen, die Experten und Expertinnen, 
haben ihre Stellungnahmen abgegeben. Unsere zu-
ständigen Berichterstatter und 
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Berichterstatterinnen sind im ständigen Aus-
tausch mit ihnen, auch um bilateral nochmal Fra-
gen zu klären, wie eben so eine diffizile, die eben 
Herr Lenkert stellte. Auch das wird im weiteren 
Verfahren alles eine Rolle spielen. 

Ich würde also jetzt um die letzte und vierte 
Runde bitten und Bengt Bergt von der SPD-Frak-
tion wird diese übernehmen. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsit-
zende. Wenn das okay ist, würde ich Markus 
Hümpfer eine halbe Frage gerne abgeben wollen, 
damit wir das ein bisschen aufteilen können. 

Die Vorsitzende: Das wäre super. 

Abg. Bengt Bergt (SPD): Und zwar hätte ich noch 
eine Frage für Frau Blasche. Es nähert sich ja so 
ein bisschen an, dass die Flächenthematik oder 
die UVP-Wegnahme eine Flächenthematik wird, 
dass man das vielleicht ein Stück weit zuordnen 
könnte. Wir haben ja voruntersuchte und nicht 
voruntersuchte Flächen. Deswegen wäre die 
Frage: Wäre es sinnvoll, die Ausweisung von Be-
schleunigungsflächen nur auf einen dieser beiden 
Flächentypen vorzusehen? Wenn ja, welcher Flä-
chentyp wäre das? Und was würde das ausma-
chen? Wäre das eine positive Entwicklung oder 
sehen Sie da eigentlich überhaupt gar keine Sa-
chen drin? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. 

SV Kristin Blasche (Ørsted): Ja, da die Frage ge-
teilt wird, versuche ich, mich kurz zu fassen. Ich 
glaube, das ging auch schon in die Richtung von 
dem, was ich in meiner ersten Antwortrunde aus-
geführt habe. 

Für die zentral voruntersuchten Flächen liegt eine 
sehr gute Datengrundlage vor, die flächenspezi-
fisch und aktuell ist. Also würde ich schon dafür 
plädieren, dass diese Flächenkategorie auch dafür 
geeignet wäre, dieses Beschleunigungsverfahren 
durchzuführen. 

Die Vorsitzende: Dankeschön, Herr Hümpfer. 

Abg. Markus Hümpfer (SPD): Meine Frage geht an 
Frau Chuvilina von TenneT. Mich würde interes-
sieren, ob Sie die Formulierung in Paragraf 12j 
Absatz 1 Satz 1 Energiewirtschaftsgesetz für zu 
weitreichend halten, um die Infrastrukturgebiete 

in der aktuell vorgegebenen Frist ermitteln zu 
können und ob eine nähere Orientierung am Ver-
fahren zur Ermittlung von Präferenzräumen prak-
tikabel wäre. 

Die Vorsitzende: Frau Chuvilina, wieder so 
schwer. 

SV Tetiana Chuvilina (TenneT): Ja, vielen Dank. 
Also genau, die Infrastrukturgebietsausweisung 
wird ja in dem Fall die Bundesnetzagentur ma-
chen, die auch die Präferenzräume macht. Es gibt 
schon einen Unterschied zwischen Notfallverord-
nung, in der wir die Präferenzräume auch verpro-
ben mit der Genehmigung und der RED III. Und 
zwar ist bei RED III auch der Gebietsschutz mit 
vorgesehen. Das impliziert natürlich, dass gewisse 
Sonderprüfungen erfolgen müssen, unter anderem 
Natura-2000-Prüfungen. Allerdings halten wir es 
für wichtig, damit das nicht so lange dauert, auch 
mit der Infrastrukturausweisung, denn 20 Monate, 
muss ich auch sagen, sind uns eindeutig viel zu 
lang. Wir fallen dann in eine Lücke als Netzbetrei-
ber, in der wir nicht beantragen können. 

Es ist wichtig, das einfach ebenengerecht zu ma-
chen. Das heißt, dass natürlich für eine Infrastruk-
turgebietsausweisung nicht der volle Umfang der 
Natura-2000-Prüfungen erfolgt, sondern so abge-
schichtet wird, dass für die Ebene einer groben 
Betrachtung für einen Raum diese Untersuchung 
gemacht wird, aber eben nicht auf Planfeststel-
lungsdetailtiefe. 

Und wenn man das so ausführt, so lesen wir ei-
gentlich auch die Ursprungsregelung, dann sollte 
das im Verfahren nicht viel komplexer werden, 
als die Präferenzräume das sind, und dann we-
sentlich schneller als in 20 Monaten machbar 
sein. Denn nochmal, wir fallen in eine Lücke von 
je nachdem bis zu einem Jahr, in dem wir ansons-
ten kein Verfahren einreichen können. 

Die Vorsitzende: Ganz vielen Dank und Mark 
Helfrich für die CDU/CSU-Fraktion fragt jetzt. 

Abg. Mark Helfrich (CDU/CSU): Herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. Ich muss tatsächlich nochmal 
Frau Chuvilina beanspruchen mit einer Frage. 
Gestern geisterte eine Zahl durch die Medien, 
35 Milliarden Euro schätzt die Bundesnetzagentur 
an Einsparpotenzial beim Wechsel der HGÜ-



  
 

Ausschuss für Klimaschutz und Energie 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 112. Sitzung 
vom 5. Juni 2024 

Seite 29 von 33 

 
 

Leitungstechnik. Halten Sie diese Zahl für realis-
tisch? Wenn ja, womit spart man so viel Geld ein? 
Also Kosteneinsparung konkret, und sollten Sie 
sich diesen 35 Milliarden Euro nicht anschließen 
können, dann würde mich interessieren, was Ihre 
Glaskugel sagt, in welchen Milliardengrößenord-
nung man landen könnte. 

Dann würde mich nochmal, Sie hatten das vorhin 
schon angedeutet, aber vielleicht nochmal ein 
bisschen plastischer. Was sind erste Erfahrungen 
bei der großflächigen Erdverkabelung seitens Ten-
neT? Ich will gerne hier kurz erwähnen, dass ich 
in meiner Region feststelle, dass die Akzeptanz 
nicht so eintritt, wie man sich das erwünscht hat, 
wenn eine erste Berührung mit Erdverkabelung 
konkret vor Ort stattfindet. Und insofern wäre das 
für mich nochmal wichtig: Wie viel Zeit ließe sich 
auch einsparen, wenn man weggeht von der Erd-
verkabelung hin zur Freileitung? Also schlicht 
und ergreifend das Bauen, was kann man da spa-
ren? 

Die Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Chuvilina und 
Sie können in Ruhe beantworten. 

SV Tetiana Chuvilina (TenneT): Vielen Dank. Ja, 
wir haben auch die Zahl vernommen aus der 
Presse, 35 Milliarden Euro. Wir haben für die be-
troffenen Projekte – und ich hoffe, die Bundes-
netzagentur meint auch in dieser Berechnung die 
betroffenen Projekte, die wir selbst vorschlagen – 
DC40, 41, 42, nur 20 Milliarden Euro berechnet. 

Wie gesagt, es gibt immer wieder Preissteigerun-
gen, aber die gibt es auf allen Ebenen, auch bei 
Stahl und Freileitung entsprechend. Insofern ge-
hen wir von 20 Milliarden Euro aus, wenn man 
diese drei Projekte in der Freileitung ausführt, 
also 20 Milliarden Euro Einsparpotenzial. 

Und das Thema Akzeptanz. Also wie gesagt, es ist 
immer sehr ortsabhängig. Wir haben in Schleswig-
Holstein – das Land, was am schnellsten voran-
geht beim Netzausbau, – auch immer wieder Regi-
onen, wo es wenig Akzeptanz gibt, und Regionen, 
wo es viel Akzeptanz gibt. Am Ende ist es, glaube 
ich, ein Thema der transparenten öffentlichen 
Kommunikation und des Erklärens. 

Aber wir haben tatsächlich einfach diese anderen 
Betroffenheiten und jeder, der mit Bauern, be-
troffenen Bauern spricht, weiß, dass sie das Erd-

kabel nicht wollen. Die hätten lieber einen Freilei-
tungsmast und am Ende bauen wir es ja auf deren 
Grundstücken. Insofern sollte man diese Betroffe-
nen, die direkten Betroffenen natürlich auch fra-
gen und die werden eine ganz eindeutige Antwort 
liefern. 

Wir werden bei Freileitungen wesentlich kürzere 
Bauzeiten haben. Wir sind natürlich jetzt noch 
nicht im Bau beim SuedOstLink, aber wir rechnen 
zwischen drei, vier, fünf Jahren, je nachdem, wie 
komplex das Projekt ist. Aber es sind ja einige Sa-
chen noch nicht geklärt. Wir haben die Schwer-
transporte für die Kabeltrommeln. Das wird ein 
Bottleneck werden. Das System ist nicht gesetz-
lich geklärt. Wir hatten gefragt, ob wir freie Durch-
fahrt haben auf Autobahnen. Die bekommen wir 
nicht. Wir werden einzeln beantragen müssen. So-
was kann natürlich eine Bauphase in die Länge 
ziehen. Das entfällt, wenn man eine Freileitung 
baut. 

Wir haben in unserer Berechnung gesehen, dass 
wir immer noch ein Jahr schneller sein werden, 
wenn wir diese Projekte als Freileitungen ausfüh-
ren. Wir haben dafür mehr Zeit für Akzeptanz und 
Beteiligung eingeplant und dafür einige Jahre im 
Bau weggenommen. Also es wird sich nicht 
wahnsinnig unterscheiden, aber es ist technisch 
zuverlässiger, günstiger und etwas schneller als 
Erdkabel-Ausführungen. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank für die Ausführun-
gen und jetzt Jürgen Kretz für BÜNDIS 90/ 
DIE GRÜNEN. 

Abg. Jürgen Kretz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch mal 
eine Frage an Herrn Schmidt vom WWF. Sie hat-
ten vorhin die Zusammenarbeit mit den Natur-
schutzbehörden in Ihrer ersten Antwort erwähnt. 
Ich würde Sie gerne fragen, an welchen Stellen 
Sie noch eine stärkere Einbindung des Bundesam-
tes für Naturschutz oder anderer Naturschutzbe-
hörden für notwendig halten und wenn ja, welche 
konkreten Stellen würden Sie da sehen, wo es 
eben diese Bedarfe gibt? Danke. 

Die Vorsitzende: Herr Schmidt, bitte. 

SV Felix Schmidt (WWF Deutschland): Danke für 
die Frage. Ich denke, ich würde da zwei Punkte 
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herausstellen, wo sozusagen das BfN jetzt auch 
mit Blick auf den Kabinettsentwurf auch eine 
wichtige Rolle spielt. 

Zum einen ist das bei den sensiblen Gebieten, also 
bei der Ausweisung der sensiblen Gebiete, die wir 
im Kabinettsentwurf ja im Grunde als Aufzählung 
sehen, also das ist das Vorranggebiet für die See-
taucher, das ist das Vorbehaltsgebiet für die 
Schweinswale. Dann gibt es sozusagen die Mög-
lichkeit, ich glaube das heißt dort, im Benehmen 
mit dem BfN weitere Gebiete auszuweisen. 
Grundlage dafür sollen ja nach RED III diese Sen-
sitivitätskarten sein. Und im BfN laufen ja For-
schungsprojekte und das BfN hat auch die Fach-
kompetenz, diese Umweltdaten, die dort erhoben 
werden und auch schon vorliegen und auch wei-
tere Monitorings, im Grunde in den Prozess einzu-
bringen. Und bei den sensiblen Gebieten würde es 
sich deshalb lohnen, da das BfN nochmal stärker 
mit einzubeziehen. 

Es läuft zum Beispiel gerade auch ein Projekt, das 
heißt NaMaRo (Begleitforschung und Strategiebe-
ratung für eine starke Nachhaltigkeit der marinen 
Raumordnung in der deutschen AWZ), da geht es 
auch um die Auswirkungen beispielsweise von 
Offshore-Windparks auf Seevögel. Also das sind – 
ich will nur sagen: Es gibt Daten und man kann 
die weiter einbeziehen und aus unserer Sicht 
würde sich das lohnen. 

Der zweite Punkt ist, im Kabinettsentwurf beur-
teilt das BSH gemeinsam mit dem BfN, ob – und 
so heißt es da – höchstwahrscheinlich erhebliche, 
unvorhergesehene, nachteilige Umweltauswirkun-
gen entstehen. Das ist erstmal eine Aneinanderrei-
hung von relativ unbestimmten Rechtsbegriffen. 
Also bei der Erheblichkeit könnte man jetzt noch-
mal auf die Umweltprüfung abstellen und die Er-
gebnisse dieser Umweltprüfung, aber die anderen 
müsste man sich auch nochmal weiter anschauen, 
wie die konkretisiert werden können. 

Das BfN hat bei diesem Screening also eine wich-
tige Rolle, weil darum geht es ja am Ende, um die 
Beurteilung der möglicherweise erheblichen Um-
weltauswirkungen und dann um die Auslösung 
einer UVP-Nachprüfung beispielsweise, so wie es 
in der RED III vorgesehen ist, oder möglicherweise 
um die Ausnahmeerteilung. Und damit sozusagen 
die Beurteilung auch durch das BfN gut vollzogen 
werden kann, gemeinsam mit dem BSH, müsste 

dann eben sich auch nochmal die Beschränkung 
der strategischen Umweltprüfung angeschaut wer-
den, also auf welche Schutzgüter die beschränkt 
wurde im Kabinettsentwurf. Wir sagen, die soll 
sich auf alle Schutzgüter beziehen, so wie es in 
der Richtlinie und im UVP-Gesetz vorgesehen ist. 

Auch die allgemeine Ausnahmemöglichkeit nach 
negativen Screening-Ergebnis wäre wichtig, dass 
man sich die nochmal anschaut. Aus unserer 
Sicht muss ein negatives Screening-Ergebnis 
nochmal besonders dazu führen können, dass Prü-
fungen auch beauftragt werden und das die Be-
weislastumkehr, das heißt die Fiktion, dass keine 
Auswirkungen vorliegen, wenn Beschleunigungs-
gebiete nicht in den vorab definierten Gebieten 
liegen, dass man sich die auch nochmal anschaut, 
weil das ist unserem Verständnis nach dem Ergeb-
nis der strategischen Umweltprüfung überlassen. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Jetzt Herr Hilse von 
der AfD-Fraktion. 

Abg. Karsten Hilse (AfD): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende. Ein Gesetz soll ja nur dann erlassen wer-
den, wenn es eine Notwendigkeit für die Erlas-
sung dieses Gesetzes gibt und wenn es wirksam 
ist, um sozusagen diesen Zustand, den man da 
festgestellt hat, zu beseitigen oder zu verhindern, 
wie auch immer. 

Nun gibt es ja verschiedene Modelle, IPCC-
Klimamodelle. In der Zwischenzeit ist es aber 
auch so, dass auch hochrangige Mitglieder im 
IPCC oder die, die für das IPCC arbeiten, davor 
warnen, ständig das Worst-Case-Szenario, also das 
schlimmste Klimamodell als Handlungsgrundlage 
zu nehmen, weil es ja verschiedene Vorhersagen 
gibt. Es gibt verschiedene Modelle, wie sich letzt-
endlich das Klima entwickeln kann. 

Wie schätzen Sie, Herr Böhme, die Glaubwürdig-
keit ein von Klimamodellen, die es ja schon seit 
35 Jahren gibt und sich allesamt, nicht allesamt, 
aber die meisten verrechnet haben. Wie schätzen 
Sie die Vertrauenswürdigkeit der jetzigen 
Klimamodelle ein, ob die letztendlich genau das 
vorhersagen, was uns bevorsteht? 

Die Vorsitzende: Herr Böhme. 

SV Dieter Böhme: Also die Klimamodelle haben 
noch nie gestimmt. Sie überziehen weit in ihren 
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Prognosen oder Szenarien. Es sind keine Progno-
sen, es sind Szenarien. Das ist ein Unterschied. 
Die Wettervorhersage geht keine 14 Tage und die 
Klimavorhersage geht bis 2100. Nein, es sind Sze-
narien. Was man hineinsteckt, bekommt man her-
aus und wenn man nur CO2 hineinsteckt, be-
kommt man nur CO2 heraus und sie stimmen 
nicht. Das ist ganz eindeutig bei einer Anhörung 
im US-Repräsentantenhaus rausgekommen, dass 
sie weit überziehen. Okay, das ist das eine. 

Wie ist dann die Realität? Die Realität ist so, wir 
sind auf dem niedrigsten Stand mit CO2 seit 
300 Millionen Jahren erdgeschichtlich. Die CO2-
Gehalte waren sechsfach, achtfach, zehnfach hö-
her. 

97 Prozent … – CO2 ist unser Lebensgas. Ohne das 
wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich wegen 
der Photosynthese. 97 Prozent laut IPCC sind na-
türlich, 3 Prozent sind menschengemacht, anthro-
pogen. Davon hat Deutschland wiederum 2 Pro-
zent, also an der gesamten CO2-Bilanz der Atmo-
sphäre, hat Deutschland einen Anteil von 
0,06 Prozent. 

China und Indien, habe ich ja gesagt, werden nur 
ermutigt, brauchen da nichts machen. Wenn wir 
den Stahl und alles für die Windräder in China 
produzieren, haben wir eine wunderbare Bilanz 
auf dem Papier. Indien verdoppelt seine Steinkoh-
leproduktion. Die glauben alle nicht an dieses 
Narrativ, weil die auch Wissenschaftler haben. 
Und demzufolge wird das Klima überhaupt nichts 
merken, egal was wir hier machen. Das ist die Re-
alität und sie wird eines Tages auch hervorkom-
men. Man sieht sich im Leben immer zweimal. 
Danke. 

Die Vorsitzende: Herr Kruse von der FDP. 

Abg. Michael Kruse (FDP): Frau Vorsitzende, ich 
bin beeindruckt, dass ganz viele Wissenschaftler 
zusammen auf jeden Fall Unrecht haben, während 
einer, der hier jetzt zitiert wird, auf jeden Fall 
Recht hat mit dem Gegenteil. Aus meiner Sicht ist 
Wissenschaft immer das Herausfinden der besten, 
neuesten Erkenntnis. Viele beteiligen sich daran, 
manche sehen es so, andere so. Dafür gibt es einen 
Diskursraum, der sollte auch groß bleiben. So zu 
tun, als würden ganz viele Wissenschaftler falsch 
liegen und ein anderer hätte die Wahrheit ge-
packt. Das entspricht eigentlich nicht dem Prinzip 

von Wissenschaft. 

Ich würde gerne in meinem letzten Beitrag Herrn 
Olzem befragen und noch mal etwas herauszoo-
men, denn in der Tat haben wir hier einen Ent-
wicklungspfad, über den wir auch schon viel ge-
hört haben, der Produktionskapazitäten, daraus 
folgende Speicherkapazitäten und daraus folgende 
Erweiterung der Netzkapazitäten baut. Und da 
würde ich gerne Herrn Olzem noch mal befragen, 
wie sehen Sie den Gleichlauf dieser Entwicklun-
gen aktuell in Deutschland und was gäbe es für 
weitere Möglichkeiten, die hier noch nicht aufge-
führt sind, um sozusagen den Gleichlauf und da-
mit den Erfolg auch der Maßnahmen in diesem 
Bereich noch zu erhöhen? Danke. 

Die Vorsitzende: Herr Olzem, bitte. 

SV Bastian Olzem (BDEW): Ja, vielen Dank für die 
Frage. Innerhalb der Energiewende sind wir im 
Strombereich am weitesten, 53 Prozent erneuerba-
rer Strom in 2023 aus erneuerbaren Energien und 
das wird zum Glück so weitergehen mit dem Zu-
bau und dem Erreichen der Zubauziele. 

Wir stoßen jetzt natürlich an bestimmte Heraus-
forderungen in Bezug auf die Bereitstellung von 
Systemdienstleistungen, hatte ich eben schon ge-
sagt, in der Weise, dass die Kraftwerke stark zu-
rückgehen und die Systemdienstleistungen zu-
nehmend dann auch von Wechselrichtern und 
von Stromspeichern erbracht werden müssen. In-
sofern ist es gut, dass neben dem Zubau der er-
neuerbaren Energieanlagen auch die Speicher zu-
gebaut werden. 

Neben dem Übertragungsnetz muss auch das Ver-
teilnetz fit gemacht werden für die nächsten 
Schritte. Das heißt, in Bezug auf Elektromobilität 
und die Wärmewende sind natürlich dort zuneh-
mend weitere Verbraucher anzuschließen an das 
Verteilnetz, aber zunehmend durch den Photovol-
taikausbau dann auch dezentrale Stromerzeu-
gungsanlagen. Und da stoßen aktuell die Netzbe-
treiber auch an Herausforderungen explizit im 
Verteilnetz und da gilt es den Eigenverbrauch vor 
dem Netzverknüpfungspunkt zu stärken, möglich-
erweise auch nachzudenken über eine andere 
Ausrichtung der Photovoltaikmodule. Und das 
wären Maßnahmen beispielsweise, um die soge-
nannte Mittags-PV-Spitze hier zu kappen. Das 
sind keine Maßnahmen, die jetzt sofort wirken 
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würden, aber wir müssen da einen bunten Blu-
menstrauß an Maßnahmen ergreifen, damit hier 
die Flexibilisierung von Verbrauch und Erzeu-
gung so weit vorankommt, vor allen Dingen durch 
die Stromspeicherung, dass wir da einen gesicher-
ten Ausgleich hinbekommen und über die Tech-
nologien der Wechselrichter und der Stromspei-
cher die Systemdienstleistungen zur Verfügung 
stellen, die das Netz braucht. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Zum Schluss noch-
mal Herr Lenkert von der Gruppe Die Linke. 

Abg. Ralph Lenkert (Gruppe Die Linke): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. Ich erinnere mich gern an 
meine Jugend und da waren in der wärmsten 
Stadt oder sonnenreichsten Stadt Deutschlands in 
Jena Temperaturen über 33 Grad eine absolute 
Ausnahme und sehr selten. Inzwischen bin ich im 
Sommer froh, wenn die Temperatur im Stadtzent-
rum unter 36 Grad bleibt. Das heißt, innerhalb  
eines Lebensalters hat sich da eine ganze Menge 
getan an Erwärmung. In meiner Jugend bin ich öf-
ters in Jena im Winter Schlitten und Ski gefahren. 
Das ist heute die absolute Ausnahme, dass ich das 
machen könnte. Wenn ich mit meinen Kindern 
fahren möchte, müsste ich mindestens in den 
Thüringer Wald fahren, wo es jetzt so ist, wie es 
in Jena vor 50 Jahren war. Das heißt, wir haben 
die realen Veränderungen des Klimas vor Augen. 
Über die Dürren möchte ich gar nicht reden. 

Aber meine Frage geht jetzt an Herrn Olzem. Herr 
Olzem, im Bundesbedarfsplangesetz befassen wir 
uns ausschließlich mit der Höchstspannungs-
ebene. Jetzt ist aber auch ein wichtiger Punkt über 
die Mengen des Ausbaubedarfes, auch die Ebenen 
darunter und insbesondere die Vorstellung der 
Bundesnetzagentur, die Redispatchkosten als Ge-
winnminderung zu deklarieren, zumindest im 
Verteilnetz. Dies bewirkt natürlich, dass die Ver-
teilnetzbetreiber jetzt ganz viele Kopplungspunkte 
an das Übertragungsnetz haben wollen, die natür-
lich zusätzliche Kosten verursachen, aber aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen, weil durch das 
Übertragungsnetz die Redispatchkosten anders be-
handelt werden. 

Das heißt, die Frage an Sie: Welches Potenzial 
hätte man, zum einen die Kosten deutlich zu re-
duzieren, wenn man im Prinzip den Verteilnetz-
betreibern hilft? Die zweite kurze Frage wäre: 

Sind denn diese Kopplungspunkte auch von den 
Beschleunigungsmaßnahmen betroffen oder lau-
fen die über normale Planfeststellungsverfahren? 
Weil dann ist der schnellere Übertragungsnetzaus-
bau irgendwie hinfällig. 

Die Vorsitzende: Herr Olzem, bitte. 

SV Bastian Olzem (BDEW): Sie sind meines Wis-
sens nicht betroffen, sollten aber mit einbezogen 
werden, um hier, wie ich das eben schon sagte, 
auch die Herausforderungen, die wir im Verteil-
netz haben, da schnell angehen zu können. 

Abg. Ralph Lenkert (Gruppe Die Linke): Wenn ich 
noch Zeit habe, habe ich noch eine ganz kurze 
Frage an Frau Blasche von Ørsted. Stellen Sie sich 
vor, Sie müssten die Netzanbindung ans Land 
selbst bezahlen. Mit welcher Überbauung von 
Windkraftanlagen würden Sie dann rechnen? 
Würden Sie dann für einen 2-GW-Windpark eine 
2-GW-Trasse bauen oder wäre die Trasse kleiner? 

Die Vorsitzende: Frau Blasche. 

SV Kristin Blasche (Ørsted): Vielen Dank für diese 
Frage. Es ist schwierig, das zu beantworten, weil 
eigentlich schaue ich mir eher die Offshore-Wind-
parks an und nicht die Kabeltrassen. Es ist natür-
lich so, dass wir in anderen EU-Ländern auch die 
Kabeltrasse selber – also Ørsted ist weltweit tätig. 
Und in anderen Ländern ist es so, dass wir uns da 
die Kabeltrassen auch mit anschauen. 

Was ich sagen kann, ist, dass diese 2 GW Größe 
von Offshore-Windparks durchaus Sinn macht. 
Von daher müssten wir dann natürlich auch eine 
2 GW-Kabeltrasse planen. Soweit dazu. Aber wie 
gesagt, in Deutschland ist es nicht Thema. Falls 
noch jemand anders ergänzen möchte, gerne. 

Die Vorsitzende: Möchte das jemand? 

SV Bastian Olzem (BDEW): Vielleicht ein kurzer 
Hinweis noch dazu. Hybride Netzanschlussnut-
zung auf See ist natürlich schwierig. Auf Land ist 
denkbar, vor dem Netzverknüpfungspunkt ver-
schiedene EE-Anlagen miteinander zu kombinie-
ren, die sich gut ergänzen. Oder dann in der zwei-
ten Ausbaustufe einen Stromspeicher oder sogar 
eine Sektorkopplungstechnologie vor dem Netzan-
schlusspunkt miteinander zu verknüpfen. 
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Die Vorsitzende: Vielen Dank an alle Expertinnen 
und Experten, die heute hier waren. Bestimmte 
Fragen ergeben sich sowieso nochmal im Nach-
gang bei allen, die hier heute saßen und zugehört 
haben und bei Ihnen, die ihre Dinge geäußert ha-
ben. Das ist so klar wie das Amen in der Kirche 
oder wie der Weihnachtsbaum als Enddatum, das 
Beispiel. 

Ich bedanke mich fürs gute Durchkommen, 

Durchhalten, für die konstruktive Atmosphäre 
und schließe die Anhörung. Kommen Sie gut zu-
rück. 

Schluss der Sitzung: 12:36 Uhr 
Ka, Sim 
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